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Es ist an der Zeit, dass ein Verfassungsgericht 
feststellt, dass ein Parlament verfassungswidrig 
handelt, das den Gerichten die Mittel verweigert, 
die sie benötigen, um ihren verfassungsrecht-
lichen Auftrag der Rechtsschutzgewährung 
zeitgerecht zu erfüllen.

Professor Dr. Klaus Finkelnburg (1935–2026)
Erster Präsident des Verfassungsgerichtshofs Berlin 
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Eigenverwaltung der Revo-Group 
als Betreiberin des Tagungshotels 
Dorint ergebenden und gemeister-
ten Herausforderungen ändern dar-
an nichts: Unsere inhaltliche Arbeit 
ist resilienter als jeder „kurzfristige“ 
Störfaktor.

Die Ausgangslage zeigt: 
Digitalisierung ist Realität, 
nicht Zukunftsversprechen.

Zur Digitalisierung nehme ich gern 
Bezug auf die Ausführungen unse-
res geschätzten Kollegen Florian 
Strunk im Heft 2/2026, Vorsitzen-
der der Kommission E-Justiz zum 
Zivilprozess der Zukunft.

Elektronische Akten sind mittler-
weile in der Fläche angekommen. 
Zugegeben: In einigen wenigen 
Bundesländern deutlich später, in 

(c) BDR(c) BDR

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zwischen Digitalisierungsschub, 
Personalengpässen und wachsender 
Komplexität steht die Rechtspflege 
vor einer Richtungsentscheidung. 
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz 
(KI) prägt diese Weggabelung: Er 
eröffnet Chancen für Effizienz und 
Qualität, birgt aber auch Risiken 
für Rechtsstaatlichkeit, Transpa-
renz und wird letztlich die Berufs-
bilder treffen. Der Bund Deutscher 
Rechtspfleger hat klare Vorstellun-
gen von den erforderlichen Wei-
chenstellungen in Gesetzgebung 
(Aufgaben), Organisation und Stu-
dium. 

Unser Rechtspflegertag vom 23. bis 
25. September 2026 in Erfurt mar-
kiert hierfür den geeigneten Ort, 
uns insbesondere hierüber auszu-
tauschen. Und ja, er findet statt. 
Selbst die sich aus der Insolvenz in 

Björn Benkhoff, BDR-Geschäftsführer.

Weichenstellungen im 
Zeichen der Zukunft: 

36. Deutscher  
Rechtspfleger- 

tag 2026
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Konsequenz: Ohne planvolle KI-
Integration droht Überforderung 
durch Technik, nicht Entlastung 
durch Technik. 

Schluss: 
Weichen richtig stellen – jetzt

Künstliche Intelligenz wird die 
Rechtspflege nicht ersetzen, aber 
sie wird sie prägen. Inwieweit, ent-
scheidet sich auch an unseren Re-
geln, unserer Professionalität und 
unserer Bereitschaft, Verantwor-
tung bei der Gestaltung und Ein-
führung zu übernehmen. Unsere 
Kommissionen mit dem Sachver-
stand der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger aus der ganzen Bun-
desrepublik tragen hierzu einen er-
heblichen Anteil bei. 

Der BDR setzt sich dafür ein, dass 
KI die Arbeit der Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger unterstützt; 
rechtssicher und transparent. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, 
dass in den aktuellen Diskussionen 
im Hinblick auf die Stärkung der 
Resilienz des Rechtsstaats auch un-
sere Rolle zu stärken und weiterge-
hender zu schützen ist, z. B. durch 
Aufnahme in Art. 97 GG. 

Die Weichen sind zu stellen – da-
mit die Rechtspflege auch morgen 
das bleibt, was sie heute ist: 
verlässlich, bürgernah und 
dem Recht verpflichtet. 

Björn Benkhoff
Stellvertretender Bundesvorsitzen-
der des BDR und Bundesgeschäfts-
führer

manchen gehören sie aber seit Jah-
ren bereits zur täglichen Routine.

KI-gestützte Systeme können hin-
zutreten: Von Recherche- und 
Entwurfsassistenz über automa-
tisierte Texterkennung bis hin zu 
Prognose- und Priorisierungswerk-
zeugen. Damit wird sich auch der 
politische Fokus künftig von reiner 
Digitalisierung zu algorithmischer 
Entscheidungsunterstützung ver-
schieben.

Gleichzeitig steigen die Fallzahlen 
und auch die Komplexität, etwa im 
Bereich der Familien-, Vormund-
schafts- und Betreuungssachen. 
Aufgrund der zurzeit insgesamt an-
gespannten wirtschaftlichen Lage 
ist Gleiches auch in Insolvenz-, 
Vollstreckungs- oder Zwangsver-
steigerungssachen zu erwarten. 

Die Personalbedarfsberechnung 
(PEBB§Y) hingegen weist trotz 
vielfach veralteter Erhebungswerte 
bundeslandübergreifend weiterhin 
eine stetige Überlastung im Bereich 
der Rechtspflegerschaft aus. Wir 
begleiten in diesem Zuge auch in-
tensiv die PEBB§Y-Fortschreibung 
2027 und werden darauf hinwir-
ken, dass die noch zu erhebenden 
Werte zutreffend die sich verän-
dernde Komplexität im Rechtspfle-
gerdienst (durch Gesetzgebungs-
verfahren und Aufgabenübertra-
gungen) hinreichend würdigen und 
dem folgend eine entsprechende 
Personalausstattung fordern. Den-
noch steht fest:

Der Arbeitsdruck 
wächst schneller als die 
Personaldecke.
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Zum Geburts-Zum Geburts-
tag alles Gute tag alles Gute 

DDer Ehrenvorsitzende des Bundes Deut-
scher Rechtspfleger, Hinrich Clausen, fei-
erte am 5. Juni 2026 seinen 85. Geburts-
tag. Der Bund Deutscher Rechtspfleger 
sendet ihm zu seinem Ehrentag besonders 
herzliche Glückwünsche und wünscht ihm 
alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit. 

Kollege Hinrich Clausen war seit 1986 
in der BDR-Bundesleitung als stellver-
tretender Bundesvorsitzender tätig, bevor er 
beim 29. Rechtspflegertag 1997 in Leip-
zig zum Bundesvorsitzenden gewählt wur-
de. Bis 2008 widmete er sich mit ganzer 
Kraft dieser anspruchsvollen Aufgabe. Er 

hat unermüdlich in vielen Kommissionen 
des Bundes Deutscher Rechtspfleger mit-
gewirkt und dabei zahlreiche Stellungnah-
men und Gesetzesinitiativen entscheidend 
geprägt. Darüber hinaus war er von 1975 
bis 2005 und damit fast 30 Jahre lang 
Vorsitzender des Bundes Deutscher Rechts-
pfleger in Schleswig-Holstein. 

Lieber Hinrich Clausen, Dir gebühren 
Dank und Anerkennung für Dein Wirken 
im Interesse der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger Deutschlands. Wir wünschen 
Dir noch viele schöne Jahre im Kreise Dei-
ner Lieben. 

Die BDR-Bundesleitung

(c) VBR

(c) BDR

(c) pixabay
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Rechtspflege der Zukunft
36. Deutscher Rechtspflegertag 23.–25. September 2026 in Erfurt 

die Fahnen geschrieben. Unsere Rolle 
an den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften aktiv weiterzuentwickeln, ist 
bestimmend für unser tägliches Wir-
ken. In dieser schnelllebigen Zeit be-
deutet das vor allem, die Weichen für 
die Zukunft zu stellen: Wir bereiten 
uns auf die technische Revolution vor, 
die mit der Künstlichen Intelligenz 
(KI) Einzug in die Justiz hält. Wir en-
gagieren uns dafür, den Rechtsstaat ge-
rade in stürmischen Zeiten gegen An-
griffe zu wappnen. Und nicht zuletzt 
ist es uns eine Herzensangelegenheit, 
die verschiedenen Generationen unse-
rer Berufsgruppe zu verbinden und die 
Menschen mit ihren vielfältigen Be-
dürfnissen und Erwartungen aktiv mit-
zunehmen.

Genau für diesen Brückenschlag ste-
hen unsere Rechtspflegertage, und die-
ser Anspruch prägt auch das Event in 
Erfurt. Die Veranstaltung schenkt uns 
allen den wertvolle Chancen, uns mit 
Kolleginnen und Kollegen aus dem ge-
samten Bundesgebiet auszutauschen, 
von gemeinsamen Erfahrungen zu pro-
fitieren und neue Kraft zu schöpfen. 

Inhaltlich erwarten uns spannende Fra-
gen, auf die wir im gemeinsamen Rin-
gen Antworten finden wollen: 
•  Selbstverständnis:

Wir beleuchten unser Berufsbild und 
arbeiten an einer optimalen Aufga-
benverteilung innerhalb der Justiz.

•	 Technologie und Praxis: 
Wir diskutieren die Chancen und 
Grenzen moderner Technologien für 
unsere täglichen Arbeitsprozesse.

•	 Unabhängigkeit stärken und ab-
sichern
Wir hinterfragen intensiv, wie viel 
Unabhängigkeit wir als Entscheide-
rinnen und Entscheider tatsächlich 
benötigen, um unserer Funktion in-
nerhalb der Justiz gerecht zu werden. 

•	 Fachlicher Sachverstand: 
Unser Fachwissen ist gefragter denn 
je. Ein eigener Arbeitskreis wird sich 
beispielsweise der spannenden Frage 
widmen, wie das Nachlassrecht der 
Zukunft aussehen soll.

•	 Aufstellung für die kommenden 
Herausforderungen:
Zudem steht die wichtige Wahl un-
serer neuen Bundesleitung auf der 
Agenda.

Bei all den fachlichen Debatten und zu-
kunftsweisenden Entscheidungen darf 
natürlich auch das gesellige Miteinan-
der und die Lebensfreude nicht zu kurz 
kommen. Unsere Thüringer Gastgeber 
haben ein interessantes und vielseitiges 
Rahmenprogramm vorbereitet. Der 
Höhepunkt wird dabei ganz sicher un-
sere traditionelle Rechtspflegerfete am 
Donnerstagabend. Freuen Sie sich auf 
hervorragendes Essen, großartige Stim-
mung und mitreißende Musik unserer 
geschätzten Kollegin Jella Fiebach und 
ihrer Band.

Kommen Sie nach Erfurt, bringen Sie 
Ihre Perspektiven ein und gestalten Sie 
die Zukunft unserer Justiz aktiv mit. 
Wir freuen uns von Herzen auf Sie und 
auf ein unvergessliches Ereignis!

Elke Strauß, Stellvertretende Bun-
desvorsitzende des BDR

Bald ist es so weit: Voller Vorfreu-
de blicken wir auf den 36. Deutschen 
Rechtspflegertag im thüringischen 
Erfurt ab 23. September 2026. 

Angesichts der Abstände von vier und 
mehr Jahren zwischen unseren Treffen 
ist dieser Rechtspflegertag weit mehr 
als ein Gewerkschaftstag – er ist auch  
Teil einer stolzen, langen Geschichte. 
Vor fast 120 Jahren, im Jahr 1908, fand 
der erste Rechtspflegertag statt. Seither 
hat sich das Berufsbild des Rechtspfle-
gers und der Rechtspflegerin grundle-
gend gewandelt: Von Gerichtsbeamten 
und Schreibern vergangener Tage ha-
ben wir uns zu einer tragenden Säule 
unserer Justiz entwickelt – zu sachlich 
unabhängigen Entscheiderinnen und 
Entscheidern, zu eigenverantwortlichen 
Organen der Rechtspflege. An diesem 
großartigen Weg hat der Bund Deut-
scher Rechtspfleger (BDR) entscheiden-
den Anteil.

Wer nun befürchtet, ein Verband mit 
einer solchen Historie sei etwas an-
gestaubt, könnte nicht falscher liegen. 
Der BDR hat sich den Fortschritt auf 

(c) pixabay

Der Rechtspflegertag ist Teil einer stolzen, langen Geschichte, und hat sich 
doch den Fortschritt auf die Fahnen geschrieben. 
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(c) Micki Rosi RichterAblaufplan Rechtspflegertag Erfurt 2026
Rechtspflege der Zukunft

Donnerstag, 24. September 
2026 

9:00–12:30 	 Arbeitskreise

		  ► Jugend: MItgliedergewinnung im 
		        Generationenkonflikt	

		  ► Künstliche Intelligenz – Schutz 
		        der unabhängigen Rechtspflege 

		  ► Nachlassrecht: Reformbedarf

12:30 		  Mittagspause

14:00–18:00	 Öffentliche Veranstaltung  
		  Theater Erfurt

17:30 		  Sektempfang

20:00		  Rechtspflegerfête 

Das Tagungsbüro ist von 8:00–20:00 Uhr besetzt. 

 

Freitag, 25. September 2026 

9:00–16:00	 Delegiertentag 
		  Fortsetzung

12:30		  Mittagspause

16:00–18.00	 Konstituierende Sitzung der  
		  Bundesleitung 

Das Tagungsbüro ist von 8:00–17:00 Uhr besetzt. 

Montag, 21. September 2026 

bis 12:00 	 Anreise der Bundesleitung

13:00–18:00	 Tagung der Bundesleitung

20:00		  Abendessen 

Dienstag, 22. September 2026 

9:00–12:30 	 Tagung der Bundesleitung  
		  Fortsetzung

bis 12:00 	 Anreise des Präsidiums 

14:00–18:00	 Tagung des Präsidiums 

20:00		  Abendessen Präsidium 

Das Tagungsbüro ist von 11:00–19:00 Uhr besetzt.  

Mittwoch, 23. September 2026 

9:00–12:30 	 Tagung des Präsidiums  
		  Fortsetzung

9:00–12:30 	 Tagung des Vorstands des Förder- 
		  vereins 

bis 12:00 	 Anreise der Delegierten / Mit- 
		  glieder des Fördervereins

13:00–15:00	 Tagung des Fördervereins

16:00–18:00	 Delegiertentag

20:00		  Abendveranstaltung 

Das Tagungsbüro ist von 8:00–20:00 Uhr besetzt. 
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







   


















„Trattoria Tartufo“




























„Kromer´s“

















































„Am achten Tag schuf Gott 
den Rechtsanwalt“





























































 


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Betreuung – Schutzschirm für Betroffene
Am Abend des 20. April 2026 fand 
im schönen Ambiente der Landesver-
tretung Bremen beim Bund das dies-
jährige BDRhauptstadtFORUM unter 
dem Motto „Betreuung – Schutz-
schirm für Betroffene?“ statt. Die 
Podiumsdiskussion sollte beleuchten, 
wie es um die rechtliche Betreuung 
tatsächlich bestellt ist. Hintergrund 
ist zum einen die Reform des Betreu-
ungsrechts, die zum 1. Januar 2023 
in Kraft trat und inzwischen partiell 
überarbeitet wurde, zum anderen aber 
auch der Beschluss der Justizminis-
terkonferenz vom Juni 2025, der die 
Qualität der rechtlichen Betreuung in 
den Mittelpunkt stellt. 

Die rechtliche Betreuung in Deutsch-
land hat in den vergangenen Jahrzehnten 
einen tiefgreifenden Wandel durchlau-
fen – von der früheren Entmündigung 
hin zu einem modernen Verständnis, 
das die Selbstbestimmung der Betroffe-
nen in den Mittelpunkt stellt. Mit dem 
Betreuungsgesetz von 1992 wurde das 
Prinzip der Entmündigung abgeschafft 
und durch ein hilfeorientiertes System 
ersetzt. Die umfassende Reform des Be-
treuungsrechts von 2023 sollte die Selbst-
bestimmung der Betroffenen weiter stär-
ken, indem sie statt des (objektivierten) 
Wohls des Betroffenen seinen subjektiven  
Wunsch und Wille zum Maßstab des Be-
treuerhandelns macht. 

Doch wie sieht es tatsächlich aus? Ist die 
Betreuung in der heutigen Form auf der 
Höhe der Zeit? Funktioniert das Zusam-
menspiel der beteiligten Institutionen 
und handelnden Personen? Darüber dis-
kutierte ein namhafter Kreis betreuungs-
rechtlicher Fachleute:

Einziger männlicher Diskutant war MdB 
Helge Limburg, Sprecher für Rechtspoli-
tik der Bundestagsfraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen, im Rechtsausschuss 
tätig und mit dem Thema vertraut, und 
obendrein Jurist.
Annette Schnellenbach vertrat das Justiz-
ministerium, sie ist dort Referatsleiterin, 
unter anderem zuständig für Betreuung 
und für Vormundschaftsrecht, und hat 
nicht das Reformvorhaben begleitet, son-
dern behält auch die seitherigen Entwick-
lungen im Blick. 
Annette Loer ist stellvertretende Vorsit-
zende des Betreuungsgerichtstages und 
Richterin am Amtsgericht in Hannover, 
und sie war zu der Zeit, als die Reform 
von 2023 in Angriff genommen wurde, 
abgeordnet ins Ministerium und hat dar-
an mitgewirkt.
Nicole Pfitzmann vertrat die Perspektive 
der Betreuerinnen und Betreuer. Sie ist 
gelernte Diplomsozialpädagogin und So-
zialarbeiterin und ist derzeit tätig im Be-
treuungsverein der Caritas im Erzbistum 
Berlin.
Christina Fuhs ist die stellvertretende Vor-
sitzende des Bundes Deutscher Rechts-

pfleger und Diplom-Rechtspflegerin und 
bringt diese Perspektive auch noch mal 
mit ein.
Stephanie von Schwanenflügel führte zum 
zweiten Mal als Moderatorin durch das 
Fachgespräch. 

Vom Fürsorgegedanken zur 
Selbstbestimmung

Mit der Reform des Betreuungsrechts 
zum Jahr 2023 wurde ein Paradigmen-
wechsel weiter gestärkt. Die Reform steht 
für einen klaren Leitgedanken: Der „Wil-
le und Wunsch“ der betreuten Person ist 
handlungsleitend. Es zeigt sich, dass die 
Umsetzung dessen mindestens als kom-
plex einzuordnen ist.

Die Berufsbetreuerin Frau Pfitzmann von 
der Caritas betonte, dass der Fokus auf 
Selbstbestimmung in der Praxis bereits 
viel bewirke. Viele Betreuungen funk-
tionierten gut, insbesondere dort, wo eng 
mit den Betroffenen gearbeitet werde. Ihr 
Wunsch sei jedoch, diesen Ansatz noch 
stärker in andere Berufsgruppen – etwa 
die Ärzteschaft – zu tragen. Auch die Be-
ratung ehrenamtlicher Betreuer bleibe 
ein zentraler Baustein, bei dem Gerichte 
und Rechtspfleger weiterhin eine wichti-
ge und vertiefende Rolle spielen können.
 

Herausforderungen in der 
gerichtlichen Praxis

Frau Loer, die an der Entwicklung der 
Reform beteiligt war, schilderte die Um-
setzung aus richterlicher Sicht. Die an-
fängliche Aufbruchsstimmung sei einer 
realistischeren Einschätzung gewichen: 
Die Reform sei richtig und wichtig, doch 
nicht alle Beteiligten könnten gleicher-
maßen schnell „mitgenommen“ werden.

Besonders im Bereich der gerichtlichen 
Aufsicht habe ein Umdenken stattgefun-
den. Es gehe nicht mehr darum, jeden 
einzelnen ausgegebenen Cent zu kont-
rollieren, sondern vielmehr darum, die 
Verwendung des Vermögens im Sinne 
der betreuten Person zu bewerten. Diese 

 

Beschluss der Justiz-
ministerkonferenz 2025

TOP I.9 
Qualitativ hochwertige Betreuung 
nachhaltig sichern durch Abbau 
unnötiger bürokratischer Hürden im 
Betreuungsrecht

Die Justizministerinnen und Justizminis-
ter der Länder bekräftigen, dass im Interesse 
der betreuten Menschen eine qualitativ hoch-
wertige Betreuung nachhaltig sichergestellt 
werden muss. Um die hohe Qualität in der 
rechtlichen Betreuung trotz des voranschrei-
tenden demographischen Wandels aufrecht-
zuerhalten, müssen ehrenamtliche und beruf-
liche Betreuer von unnötigen bürokratischen 
Hürden entlastet werden. 

Dazu müssen auch die Berichts-, Geneh-
migungs- und Rechnungslegungspflichten für 
ehrenamtliche und berufliche Betreuer auf das 
Maß beschränkt werden, das zum Schutz der 
Betreuten erforderlich ist. Dazu könnten ins-
besondere die Inhaltsvorgaben für den Jahres-
bericht, die Rechnungslegungspflichten auch 
bei fehlender Vermögensgefährdung oder die 
Genehmigungspflicht bei der bargeldlosen 
Annahme des Erlöses zulässiger Veräußerun-
gen in den Blick genommen werden. 

Die Justizministerinnen und Justizminis-
ter der Länder bitten daher die Bundesminis-
terin der Justiz und für Verbraucherschutz, zur 
nachhaltigen Sicherung einer qualitativ hoch 
wertigen Betreuung Berichts-, Genehmigungs- 
und Rechnungslegungspflichten für ehren-
amtliche und berufliche Betreuer auf mögliche 
Vereinfachungen kritisch zu überprüfen.
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Schwerpunktverlagerung stelle neue An-
forderungen an die Praxis und verlange 
differenzierte Entscheidungen.

Sicht der Rechtspfleger: Fort-
schritte und offene Fragen

Auch aus Sicht der Rechtspflege gibt es 
sowohl positive Entwicklungen als auch 
weiterhin bestehende Herausforderun-
gen. Frau Fuhs hob hervor, dass insbe-
sondere die gesetzlich normierten Anfor-
derungen an den Jahresbericht sinnvoll 
und praxistauglich seien. Ebenso habe 
die Reform der Schlussrechnung zu mehr 
Klarheit beigetragen.

Problematisch bleibe jedoch die prakti-
sche Umsetzung des Leitbildes „Wunsch 
und Wille“. Gerade der sogenannte 
„mutmaßliche Wille“ erfordere häufig 
eine aufwendige Rekonstruktion – nicht 
selten eine Art „Detektivarbeit“. Hier be-
stehe Nachbesserungsbedarf.

Politische Perspektiven  
und strukturelle Grenzen

MdB Limburg unterstrich, dass die Ori-
entierung am Wunsch und Wille der Be-
troffenen grundsätzlich der richtige An-
satz sei. Gleichzeitig verwies er – ebenso 
wie sämtliche Beteiligten der Diskussion 
– auf strukturelle Probleme: zu wenig 
Personal, steigende Fallzahlen und be-
grenzte Zeitressourcen bei schleppender 
und nicht zielgerichteter Digitalisierung.

Frau Schnellenbach aus dem Bundesmi-
nisterium für Justiz und für Verbraucher-
schutz machte deutlich, dass die Reform 
in enger Abstimmung mit der Praxis ent-
wickelt worden sei. Viele Akteure hätten 
intensiv zusammengearbeitet, was zu-
nächst zu großer Euphorie geführt habe. 
Die Ernüchterung heute liege weniger 
an der Reform selbst als vielmehr an den 
Rahmenbedingungen, die deren Umset-
zung erschweren.

Mehr Selbstbestimmung –  
mehr Risiko?

Ein zentraler Diskussionspunkt war die 
Frage, ob mehr Selbstbestimmung auch 
mehr Risiko bedeutet. Die Antwort fiel 

differenziert aus: Ja, mehr Freiheit kön-
ne auch Fehlentscheidungen beinhalten. 
Gleichzeitig bedeute dies aber auch mehr 
Verantwortung – sowohl für die Betrof-
fenen als auch für die betreuenden und 
kontrollierenden Stellen.

Kontrovers diskutiert wurde zudem die 
Frage, ob Menschen mit geringerem Ver-
mögen weniger schützenswert seien. Frau 
Fuhs vom BDR positionierte sich hier 
klar gegen entsprechende Überlegungen 
und warnte vor einer möglichen „Zwei-
Klassen-Betreuung“. Die Rechtspflege als 
Aufsichtsorgan sei allen Betroffenen glei-
chermaßen verpflichtet.

Blick in die Zukunft 

Die Evaluation der Reform ist über einen 
Zeitraum von sechs Jahren angelegt und 
erfolgt fortlaufend. Erste Entwicklungen 
zeigen, dass sich für die Betroffenen be-
reits spürbare Verbesserungen ergeben 
haben – ganz im Sinne des Veranstal-
tungstitels als „Schutzschirm“.

Gleichzeitig bleibt deutlich: Ohne aus-
reichende personelle und strukturelle 
Ressourcen bei allen beteiligten Diensten 
drohen die ambitionierten Ziele der Re-
form ins Leere zu laufen. Digitalisierung, 
Personalgewinnung und effiziente Ar-
beitsstrukturen werden daher entschei-
dend sein, um die Selbstbestimmung der 
Betroffenen nachhaltig zu sichern.

Ein Blick in die Praxis – etwa bei der 
Caritas – zeigt zudem, dass sich die Ziel-
gruppe verändert: Mit einem Durch-
schnittsalter von etwa 31 Jahren und 
einem hohen Anteil psychisch erkrankter 
Menschen stellen sich neue Anforderun-
gen an Betreuung und Unterstützung.

Fazit 

Die Reform des Betreuungsrechts ist ein 
bedeutender Schritt hin zu mehr Selbst-
bestimmung und Teilhabe. Sie funktio-
niert – aber nicht ohne Einschränkun-
gen. Die Praxis zeigt: Der „Schutzschirm“ 
spannt sich auf, doch seine Tragfähigkeit 
hängt maßgeblich von den Rahmenbe-
dingungen ab.

Gerichte, Rechtspfleger, Betreuer und 
Politik stehen gleichermaßen in der Ver-
antwortung, diesen Prozess weiterzuent-
wickeln und die Balance zwischen Frei-
heit und Schutz dauerhaft zu gewährleis-
ten.

Die Podiumsdiskussion wurde erneut 
von Frau von Schwanenflügel in interes-
santer Art und Weise geleitet. Wir freuen 
uns auf das Hauptstadtforum im nächs-
ten Jahr und laden unsere Mitglieder be-
reits heute herzlich dazu ein. 

Christoph Stammer, 
BDR Sachsen Anhalt, und 
Elke Strauß

Die Betreuungsrechtsreform von 2023 mit den Nachbesserungen aus dem Jahre 2025 ist ein guter Anfang, 
rechtliche Betreuungen zu einem echten Schutzschirm für Betroffene zu machen. Dennoch bleibt noch viel zu tun.

(c) BDR



Im Fokus der Tagung standen aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebungsverfahren.. 
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am Dom in Erfurt. Die BDR-Bundes-
leitung und der gastgebende Landesver-
band setzen sich mit aller Kraft dafür 
ein, dass der Termin trotz der Insolvenz 
(in Eigenverwaltung) der Hotelbetrei-
berin stattfinden wird. 

In der inhaltlichen Vorbereitung des 
Rechtspflegertags wurden mehrere nö-
tige Satzungsänderungen diskutiert. 
Auch Planungen für die Fortschrei-
bungen des Leipziger Programms (des 
Grundsatzprogramme des BDR) wur-
den vorangetrieben. Die Diskussion 
drehte sich auch um Vorstellungen für 
die Gestaltung des zukünftigen Rechts-
pflegerstudiums. 

Für die neu zu wählende Bundesleitung 
werden neue Kandidaten für die Wahl 
im September gesucht. Interessierte 
Mitglieder bitten wir, umgehend Kon-
takt zu uns aufzunehmen. 

Entwicklungen in den 
Landesverbänden

Wichtiges Thema der Präsidiumssit-
zung waren natürlich auch die aktuel-
len Entwicklungen in den Landes-
verbänden. Dabei wurde erneut deut-
lich, dass die Arbeitsbelastung an den 
Dienststellen bundesweit weiterhin zu 

hoch ist. Gleichzeitig bestehen nach wie 
vor Schwierigkeiten bei der Gewinnung 
und Bindung von Nachwuchskräften.

Die Kollegen aus Bayern berichten 
vom KI-Projekt zur Extrahierung von 
Strukturdaten aus PfÜBsen. Derzeit 
steht man vor dem Problem, dass die für 
erfolgreiche KI-Projekte erforderlichen 
riesigen Datenmengen und Rechnerka-
pazitäten nicht vorhanden sind. Das be-
einträchtigt auch zB OCOS (Fluggast-
rechte). Zusammen mit NRW wird des-
halb weiter an einer „Justiz-LLM“ gear-
beitet. Zur Verlängerung des Projektes 
werden Unterstützungsmöglichkeiten 
im Rechtspflegerbereich vorgeschlagen.

Das OLG Brandenburg plant im Som-
mer 2026 eine Pre-Boarding-Veranstal-
tung, um die zum Studium ausgewähl-
ten Kandidatinnen und Kandidaten in 
der Zeit bis zum Beginn des Studiums 
enger an die Justiz zu binden. Der BDR 
ist an der Durchführung beteiligt.

In Baden-Württemberg wird der BDR-
Landesverbandstag vorbereitet, der am 
13. Juli 2026 stattfindet. 

Der BDR Hamburg hat eine eigene 
Veranstaltung zu dem BVerfG-Urteil 
zur beamtenrechtlichen Besoldungssitu-
ation in Berlin und dessen Auswirkun-
gen auf die übrigen Landesbesoldungen 
wurde via SfB durchgeführt. Als Do-
zent konnte Tobias Schmiedeberg vom 
BDR Schleswig-Holstein gewonnen 
werden. Die Veranstaltung war stark 
nachgefragt. 

Schlechte Nachrichten hatte der BDR 
NRW mitgebracht: Die angedachte 
Modernisierung des öffentlichen Diens-
tes ist leider nur noch auf wenige Punk-
te zusammengestrichen worden.

In Hessen drückt am meisten (ungebro-
chen) hohe Belastungssituation, die trotz 
erhöhter Einstellungszahlen aufgrund 
von Weggängen aus der Justiz mit 125 
– 135 % nach Pebb§y deutlich zu hoch 
ist. Aufgrund hoher Abgangszahlen von 
Rechtspflegern in die Privatwirtschaft 

 

(c) BDR

Am 20. April 2026 trafen sich im 
Hotel Eurostars im Herzen Berlins 
die Vorsitzenden der Landesverbände, 
Mitglieder verschiedener BDR-Kom-
missionen sowie die Bundesleitung 
zur ersten Präsidiumssitzung in 2026.

Letzte Vorarbeiten eigener  
BDR-Veranstaltungen

Im Fokus der Tagung standen aktuelle 
Entwicklungen in Gesetzgebungsver-
fahren, im dbb Beamtenbund und Ta-
rifunion sowie auf europäischer Ebene. 
Außerdem wurden anstehende Veran-
staltungen wie die Tagung in Bad Boll 
und das BDR-Sommerfest vorbereitet. 
 
Das Programm für die Fortbildungsver-
anstaltung in Bad Boll (18.–20. Novem-
ber) kann bereits unter https://www.ev-aka-
demie-boll.de/programm/die-unabhaengigkeit-
der-3-gewalt/#details abgerufen werden. 
Das Thema wird dieses Jahr „Die Un-
abhängigkeit der dritten Gewalt“ sein. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 
 
Natürlich war auch der anstehen-
de Bundes-Rechtspflegertag, der vom 
21.–25. September 2026 in Erfurt statt-
finden wird, ein wichtiger Tagesord-
nungspunkt. Wichtigstes Quartier des 
Rechtspflegertages ist das Dorint Hotel 

https://www.ev-akademie-boll.de/programm/die-unabhaengigkeit-der-dritten-gewalt/#detailshttp://
https://www.ev-akademie-boll.de/programm/die-unabhaengigkeit-der-dritten-gewalt/#detailshttp://
https://www.ev-akademie-boll.de/programm/die-unabhaengigkeit-der-dritten-gewalt/#detailshttp://
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und andere Bereiche des öffentlichen 
Dienstes und aufgrund eingeschränkter 
Ausbildungskapazitäten in der Hoch-
schule und der beruflichen Praxis ist es 
notwendig, sich Gedanken um eine wei-
tere Unterstützung der Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort zu machen.

Die Organisation und Planung des 
Rheinland-pfälzischen Rechtspfleger-
tags sind derzeit in vollem Gange. Der 
Rechtspflegertag findet am 18. Juni 
2026 in Mainz (Staatskanzlei) statt. Zur 
öffentlichen Veranstaltung ab 13.30 Uhr 
hat Bundesjustizministerin Dr. Hubig 
ihr Kommen zugesagt.

Das Ministerium der Justiz des Saar-
landes beabsichtigt, das Vereinsregister 
bei dem Amtsgericht in Saarbrücken zu 
zentralisieren. Die Gründe liegen haupt-
sächlich in Versäumnissen bei der IT- 
Infrastruktur, die lange angemahnt, aber 
nie angegangen wurden. Eine Umfrage 
des BDR Saarland hat ergeben, dass bei 
unseren Kolleginnen und Kollegen keine 
Bedenken bestehen.

Der Vorstand des BDR Sachsen-Anhalt 
befasst sich weiterhin aktiv und ausführ-
lich mit den Studienbedingungen der 
Rechtspflegerstudenten an der HWR 
Berlin. Mit dem Ziel von Verbesserun-
gen steht man im engen Kontakt mit 
OLG und Justizministerium.

Die Fachgerichtsstrukturreform in 
Schleswig-Holstein ist gesetzlich be-
schlossen. Die Umsetzung wird für die 
Finanz- und Arbeitsgerichtsbarkeit und 
für die Sozialgerichte Ende 2026 ab-
geschlossen sein. Lediglich der Umzug 
des Landessozialgerichts wird aufgrund 
erforderlicher Umbauarbeiten noch dau-
ern. Am regionalen Standort ändert sich 
für das LSG nichts. Bei allen ist viel Un-
mut vorhanden und vor allem Rechts-
pflegerbereich herrscht Unsicherheit hin-
sichtlich der Aufgabenwahrnehmung.

In Thüringen ist seit Dezember die 
Robe für Rechtspfleger zugelassen. Der 
BDR Thüringen will gegen Kaution Ro-
ben anschaffen und verleihen, weil ge-
setzlich eine Anschaffung nur auf eigene 
Kosten vorgesehen ist. 

Ein zentrales Anliegen der Landesver-
bände bleibt – solange das Rechtspfle-

geramt nicht installiert ist – die Anhe-
bung des Einstiegsamtes für Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger mindestens 
auf A10. In Baden-Württemberg wurde 
dies bereits umgesetzt, in Hamburg hat 
im Rahmen des Projekts „Zukunftsbe-
rufsfeld Justiz“ die Behörde für Justiz 
und Verbraucherschutz in einer kürzlich 
veröffentlichten Handlungsempfehlung 
eine mittelfristige Anhebung des Ein-
stiegsamtes im Rechtspflegerdienst auf 
A10 für den Zeitraum 2027 bis 2029 in 
Aussicht gestellt.

Arbeit in den Kommissionen

Die Kommissionen berichteten über 
ihre Aktivitäten in den letzten sechs 
Monaten. So waren Vertreter der 
Grundbuchkommission an einer Ex-
pertenrunde zum Datenbankgrund-
buch am 22. Januar 2026 beteiligt. Die 
Insolvenzrechtskommission hat In-
itiativstellungnahme an den Vorstand 
zu BGH IX ZB 15/24 verfasst. Die 
Kommission Soziale Medien hat vom 
19. bis 21. März 2026 live vom DBB-
Bundesfrauenkongress Informationen 
veröffentlicht. Die Kommission Straf-
vollstreckung führte am 3. Dezember 
2025 per Videokonferenz ein Gespräch 
mit dem Bundesjustizministerium, des-
sen Thema die Neustrukturierung der 
Zuständigkeiten in der Jugendstraf-
vollstreckung war. Der Vorsitzende der 
Kommission Vollstreckungsrecht hat 

online an dem Kolloquium der Uni Göt-
tingen „Digitalisierung des Zwangsvoll-
streckungsrechts“ am 27. Februar 2026 
teilgenommen. 

Literatur

Frau Dr. Beck vom Gieseking-Verlag 
gab einen Überblick über die Entwick-
lung des Rpfleger und anderer Publika-
tionen mit Rechtspflegerbezug.

Fazit

Die Präsidiumssitzung hat deutlich 
gemacht, vor wie vielen Herausforde-
rungen die Justiz und insbesondere die 
Rechtspfleger derzeit stehen. Hohe Ar-
beitsbelastung, Digitalisierung und der 
Einsatz neuer Technologien prägen die 
Diskussionen in den Ländern ebenso 
wie die Weiterentwicklung des Berufs-
bildes und der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Gleichzeitig wurde sichtbar, 
mit welchem Engagement sich die Lan-
desverbände, Kommissionen und die 
Bundesleitung diesen Aufgaben widmen 
und gemeinsam an zukunftsfähigen Lö-
sungen arbeiten. Mit Blick auf den Bun-
des-Rechtspflegertag in Erfurt richtet 
sich der Fokus nun auf die kommenden 
Monate, in denen wichtige Weichenstel-
lungen für die Zukunft des Rechtspfle-
gerberufs erfolgen werden.

Elke Strauß

Ein zentrales Anliegen der Landesverbände bleibt – solange das Rechtspflegeramt  
nicht installiert ist – die Anhebung des Einstiegsamtes für Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger mindestens auf A10. 

(c) pixabay
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Verband Bayerischer Rechtspfleger

Fachvortrag zu Künstlicher Intelligenz 

Wie funktioniert Künstliche Intel-
ligenz (KI) hinter ChatGPT, Gemini 
und Co.? Welcher rechtliche Rahmen 
ist in der Justiz zu beachten und in 
welchen Bereichen kann der Rechts-
pflegerdienst von der Technologie 
profitieren? 

Mit diesen Fragen befasste sich ein ge-
meinsamer Online-Fachvortrag von der 
Verbandsvorsitzenden Claudia Kammer-
meier und dem stellvertretenden Vor-
sitzenden Alexander Hannes im März 
2026. Die Veranstaltung richtete sich 
an VBR Mitglieder sowie interessierte 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
aus ganz Bayern und stieß mit fast 100 
Teilnehmenden auf großes Interesse.

In seinem Vortrag erläuterte Alexan-
der Hannes zunächst die technischen 
Grundlagen generativer KI-Systeme, 
insbesondere Large Language Models 
(LLMs) wie ChatGPT oder Gemini. 
Diese Systeme erzeugen Texte auf Basis 
statistischer Wahrscheinlichkeiten, ohne 

inhaltliches Verständnis oder die Fähig-
keit zu juristischer Bewertung und Inter-
pretation. Sie können keine Wertungen 
vornehmen oder Kausalitäten rechts-
sicher feststellen, was jedoch für rechts-
staatliche Verfahren essenziell ist, da das 
rechtliche Gehör der Beteiligten grund-
gesetzlich garantiert ist (Art. 103 Abs. 1 
GG). Daher sei es folgerichtig, KI im Be-
reich der Rechtspflege ausschließlich als 
Assistenzsystem und nicht als Entschei-
dungssystem einzusetzen.

KI kann unterstützend bei Routineauf-
gaben wie der Analyse von Akten, der 
Extraktion verfahrensrelevanter Infor-
mationen oder der Strukturierung von 
Sachverhalten eingesetzt werden. Auch 
Vorprüfungen von Anträgen oder die 
Ergänzung der Rechtsantragstelle durch 
Chatbots sind denkbar. Kammermeier 
betonte, dass KI als Werkzeug zur Ef-
fizienzsteigerung dienen kann, jedoch 
keine eigenständigen rechtlichen Ent-
scheidungen treffen darf. Voraussetzung 
für den sinnvollen Einsatz ist eine spezi-

fische Anpassung und Schulung der Sys-
teme für die Justiz sowie die Nachvoll-
ziehbarkeit und Überprüfbarkeit ihrer 
Ergebnisse.

Die Verbandsvertreter ordneten das The-
ma zudem berufs- und verbandspolitisch 
ein. Angesichts des demographischen 
Wandels und zunehmender Schwierig-
keiten, alle Stellen im öffentlichen Dienst 
zu besetzen, sowie steigender Personal-
kosten, ist es wichtig, sich frühzeitig 
mit den Potenzialen und Grenzen neuer 
Technologien auseinanderzusetzen.

Abschließend stellte der VBR klar, dass 
er den unterstützenden Einsatz von KI 
im Arbeitsalltag begrüßt, jedoch die 
Einführung eines KI-Vorverfahrens 
(„nullte Instanz“) und eine Erhöhung 
der Arbeitspensen ablehnt. Entscheidun-
gen müssen beim Menschen bleiben und 
in der Verantwortung der Rechtspflege-
rinnen und Rechtspfleger liegen.

VBR e.V. 



 Der BDR NRW im Dialog mit dem Justizminister Benjamin Limbach.
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zu binden.

Auch die IT-Ausstattung wur-
de thematisiert. Die fortschreitende 
Digitalisierung wird als notwendig ange-
sehen, führt jedoch in der täglichen Pra-
xis zu erheblichen Zusatzbelastungen. 
Diese Entwicklung betrifft alle Bereiche 
und macht deutlich, dass technische 
Modernisierung und personelle Entlas-
tung zwingend zusammen gedacht wer-
den müssen.
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem 
beabsichtigten Landes-Antidiskrimi-
nierungsgesetz Nordrhein-Westfalen. 
Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft 
Justiz äußerten hierzu deutliche Be-
denken. Insbesondere wurde die Gefahr 
einer faktischen Beweislastverschiebung 
hervorgehoben, die in der Praxis zu er-
heblichen Unsicherheiten führen kann 
und aus Sicht der Beschäftigten rechts-
staatlich kritisch zu bewerten ist.
 
Darüber hinaus wurde die Frage der 
Definition von häuslicher Gewalt aus-
drücklich angesprochen. Unterschied-

liche Auslegungen erschweren eine ver-
lässliche Anwendung im Arbeitsalltag. 
Vor diesem Hintergrund wurde die 
Notwendigkeit betont, eine klare, ein-
heitliche und praxisnahe Definition zu 
etablieren, die landesweit verbindlich 
angewendet wird und für die erforder-
liche Rechtssicherheit sorgt. Das Ge-
spräch verlief offen, sachlich und ver-
trauensvoll.
 
Im Anschluss an das Gespräch mit Ben-
jamin Limbach haben wir den politi-
schen Dialog konsequent fortgesetzt. In 
diesem Zusammenhang kam man mit 
Dagmar Hanses sowie Simon Rock zu ei-
nem vertiefenden Austausch zusammen.
 
Ziel des Gesprächs war es, die bereits 
mit dem Minister angesprochenen drän-
genden Themen weiter zu konkreti-
sieren und aus parlamentarischer Pers-
pektive zu beleuchten. Im Mittelpunkt 
standen dabei insbesondere die Her-
ausforderungen der Haushaltsplanung 
2027, die angespannte Personalsitua-

werkschaften brachten hierzu deutliche 
Bedenken zum Ausdruck, insbesondere 
die Gefahr einer faktischen Verschiebung 
der Beweislast, die im praktischen Voll-
zug zu erheblichen Rechtsunsicherheiten 
führen könnte und aus rechtsstaatlicher 
Sicht sorgfältig geprüft werden müsse. 
 
Zudem wurde die Bedeutung einer kla-
ren und landesweit einheitlichen Defini-
tion häuslicher Gewalt hervorgehoben. 
Hier sollte das Ziel eine verbindliche 
und praxistaugliche Definition sein, die 
eine einheitliche Handhabung in ganz 
Nordrhein-Westfalen gewährleistet.
 
Die Gespräche wurden von allen Be-
teiligten als konstruktiv und zielfüh-
rend bewertet. Die Justizgewerkschaften 
werden den Dialog mit den politischen 
Entscheidungsträgern weiterhin aktiv 
fortsetzen, um die Belange der Justiz 
praxisnah einzubringen und notwendige 
Verbesserungen anzustoßen.

BDR NRW

Der Bund Deutscher 
Rechtspfleger und die AG 
Justiz sind im April 2026 
mit Benjamin Limbach 
in einen Dialog gegan-
gen. Die Themen wur-
den später mit Dagmar 
Hanses und Simon Rock 
(Grüne) vertieft. 

Im Mittelpunkt stand die 
Haushaltsplanung für 
das Jahr 2027. Dabei 
wurden notwendige Priori-
täten zur Sicherung einer 
leistungsfähigen Justiz er-
örtert. Ergänzend rückte 
die Nachwuchsgewinnung 
in den Fokus. Es bestand 
Einigkeit darüber, dass 
die Justiz ihre Attraktivität 
weiter steigern muss, um 
qualifizierte Fachkräfte zu 
gewinnen und dauerhaft 

BDR Nordrhein-Westfalen 

Verband im politischen Dialog – 
Verbesserungen in der Justiz?

tion in der Justiz sowie die 
notwendigen Schritte zur 
nachhaltigen Verbesserung 
der Nachwuchsgewin-
nung. Auch die IT-Aus-
stattung der Justiz wurde 
erneut intensiv diskutiert. 
Die Justizgewerkschaften 
machten deutlich, dass die 
Digitalisierung zwar un-
verzichtbar ist, jedoch in 
der aktuellen Umsetzung 
zu erheblichen Mehrbelas-
tungen in allen Bereichen 
führt. Es bedarf aus Sicht 
der Praxis einer deutlich 
stärkeren Verzahnung von 
technischer Modernisie-
rung und personeller Ent-
lastung.
 
Ein weiterer Schwerpunkt 
der Gespräche war das 
Landes-Antidiskriminie-
rungsgesetz Nordrhein-
Westfalen. Die Justizge-

(c) BDR NRW
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BDR Hessen

Gespräch mit dem Minister der Justiz

Am 22. Mai ging der BDR Hessen in 
den Austausch mit dem Justizminister 
unter anderem über Fragen zur Justiz 
in der Fläche, die hohe Arbeitsbelas-
tung und den Generationenwechsel.

Für den Bund Deutscher Rechtspfleger, 
Landesverband Hessen, nahmen der 
Vorsitzende Andreas Reichelt sowie die 
stellvertretenden Vorsitzenden Verena 
Gölzhäuser, Ute Logemann und Stefa-

nie Bäuml an einem Gespräch mit dem 
Hessischen Minister der Justiz, Christian 
Heinz, in Wiesbaden teil.

Seitens des Hessischen Ministeriums der 
Justiz waren neben dem Minister Christi-
an Heinz unter anderem Herr Kämmerer, 
Frau Adelsberger, Herr Schulmeyer sowie 
Herr Schneider vertreten. Das Gespräch 
fand in einer offenen und konstruktiven 
Atmosphäre statt.

Der Landesverband konnte wichtige 
Themen ansprechen. Im Mittelpunkt 
standen namentlich die weiterhin hohe 
Belastung der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger, die Gewinnung, Ein-
arbeitung und langfristige Bindung von 
Mitarbeitenden sowie die besondere 
Belastung von Rechtspflegerinnen und 
Rechtspflegern in Führungsverantwor-
tung. Weitere Themen waren unter an-
derem die Einführung der Robe, deren 
wohlwollende Prüfung zugesagt wurde, 
sowie Fragen zur „Justiz in der Fläche“. 
Hier wurde zugesichert, dass vor einer 
möglichen Erweiterung der Zentralisie-
rung des Registers auf den bislang hier-
von ausgenommenen Standort Frankfurt 
eine umfassende Prüfung erfolgen werde. 
Zudem wurde versichert, dass keine Ver-
setzungen gegen den Willen betroffener 
Kolleginnen und Kollegen vorgesehen 
seien. Der Minister bekräftigte zudem 
seine Teilnahme am Rechtspflegertag. 

Der Landesverband Hessen bewertet das 
Gespräch als wichtigen und konstrukti-
ven Austausch.

BDR Hessen

BDR Hamburg

Rechtspolitischer Abend der 
Notarkammer Hamburg

Am 21. April 2026 fand erneut ein 
rechtspolitischer Abend der Notar-
kammer Hamburg statt, an dem für 
den BDR Hamburg der Landesvorsit-
zende Sören G. Sauer teilnahm.

Die diesjährige Veranstaltung stand 
unter dem Titel „Wie geht es weiter im 
Familienrecht?“ – ein Thema, das un-
streitig auch für Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger von Relevanz ist. Als her-
ausragende Referentin konnte Prof. Dr. 
Anne Röthel vom Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privat-
recht in Hamburg gewonnen werden.

Die Veranstaltung bietet einen hervor-
ragenden Rahmen, um mit justizpoli-
tischen Akteuren sowie Praktikern aus 
der Hamburger Gerichtslandschaft und 
den Notariaten in einen fachlich fun-
dierten und zugleich politischen Aus-
tausch zu treten. Neben Gesprächen mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie 
der Justizsenatorin Anna Gallina sowie 
Vertreterinnen und Vertretern des Ver-
fassungsgerichts, der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit und den Bürgerschaftsfrak-
tionen von SPD und CDU ergaben sich 
zahlreiche Gelegenheiten zum intensiven 
Dialog. Insbesondere die Personalent-

wicklung in der Rechtspflegerschaft so-
wie die auch daraus sich ergebenen Aus-
wirkungen auf die Leistungsfähigkeit der 
Gerichte – gerade im Bereich der vor-
sorgenden Rechtspflege – sowie auf die 
wirtschaftliche und demokratische Ent-
wicklung in Deutschland wurden dabei 
thematisiert.

Der direkte Austausch mit den Akteuren 
des Rechtsstandorts ist für Rechtspflege-
rinnen und Rechtspfleger von entschei-
dender Bedeutung.

BDR Hamburg

Im Mittelpunkt standen namentlich die weiterhin hohe Belastung der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger sowie die Mitarbeitergewinnung und -bindung. . 

(c) BDR Hessen
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(c) BDR Hessen

BDR Baden-Württemberg

Zwischen Kindheit und Kriminalität: 
Die Streitfrage der Strafmündigkeit

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befassten sich in diesem Jahr mit einem aktuellen und 
schwierigen Thema. In den Vorträgen wurde dieses von verschiedenen Seiten beleuchtet. 

Das diesjährige Konstanzer Sym-
posium widmete sich einer Frage, 
die fast so alt ist wie unser Strafrecht 
selbst – und zugleich aktueller kaum 
sein könnte: Ab welcher Altersgrenze 
trägt ein Kind strafrechtliche Ver-
antwortung für seine Taten? Beim 45. 
Konstanzer Symposium diskutierten 
am 29. und 30. April 2026 hochran-
gige Expertinnen und Experten unter 
anderem aus Justiz, Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Medien über 
die Frage „Zwischen Kindheit und 
Kriminalität: Die Streitfrage der 
Strafmündigkeit.“

Der Amtschef des Ministeriums der Jus-
tiz und für Migration Elmar Steinbacher 
begrüßte die Gäste und sagte in seiner 
Eröffnungsrede: „Die Frage der Straf-
mündigkeit ist keine rein juristische, 
sondern betrifft Schule, Familie, Gesell-
schaft und damit letztlich unser gemein-
sames Verständnis von Verantwortung, 
Entwicklung und Gerechtigkeit. Wir 
müssen differenzierte Lösungen suchen, 
die sowohl den Bedürfnissen der Op-
fer als auch den Entwicklungschancen 
junger Menschen gerecht werden. Es 
geht nicht darum, in § 19 Strafgesetz-
buch (StGB) einfach das Wort ‚vierzehn‘ 
durch ‚zwölf ‘ zu ersetzen. Es geht um 
differenzierte Perspektiven.“

Zahlreiche Vorträge renommierter Ex-
pertinnen und Experten mit unter-
schiedlichen Blickwinkeln auf das The-
ma der Altersgrenze der Strafmündigkeit 
fanden an den beiden Tagen statt. Prof. 
Dr. Alexander Baur M.A., B.Sc. (Psych.) 
erarbeitete mit den zahlreichen Gästen 
Leitlinien für die rechtspolitische Dis-
kussion zu dem Thema Prävention und 
Bewältigung der Delinquenz junger 
Menschen. Seine praktische Sicht prä-
sentierte Strafverteidiger Burkhard Bene-
cken in seinem Vortrag „Teenager außer 
Kontrolle – warum wir ein Kinderstraf-
recht brauchen!“. Prof. Dr. med. Marc 
Allroggen nahm als Leitender Ober-
arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
eine entwicklungspsychopathologische 

Perspektive ein und kam zu dem Fazit, 
dass sich die Strafmündigkeit nicht ziel-
genau an ein bestimmtes Alter knüpfen 
und sich etwa für einen Großteil der 
10-12-Jährigen insbesondere für schwere 
Delikte eine Strafmündigkeit begründen 
ließe. Ralf Kusterer, Erster Stellvertreten-
der Bundesvorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft, lieferte Erkenntnis-
se aus der polizeilichen Präventions- und 
Ermittlungsarbeit. Der erste Tag wurde 
mit dem Grußwort des Oberbürgermeis-
ters der Stadt Konstanz Ulrich Burchardt 
beendet.

Den zweiten Tag des Konstanzer Sym-
posiums eröffnete lic. iur. Patrik Killer, 
der anschaulich die Praxis in der Schweiz 
darstellte, die von einer Strafmündigkeit 
schon ab zehn Jahren ausgeht, aber dif-
ferenzierte Reaktionsmöglichkeiten vor-
sieht. Schließlich stellte Suanne Hierl, 
rechtspolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, den innova-
tiven Ansatz eines Verantwortungsver-
fahrens vor.

Den Abschluss des Konstanzer Sym-
posiums bildete eine von Dr. Markus 
Sehl, Stellvertretender Chefredakteur 

vom Dienst des Onlinemediums Legal 
Tribune Online, moderierte Podiums-
diskussion, an der Susanne Hierl, Prof. 
Dr. Alexander Baur M.A., B.Sc. (Psych.) 
und Stefan Düll, Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes, teilnahmen.

Es reifte die Erkenntnis, dass es keine 
einfachen Antworten auf die Frage ge-
ben kann. Vor allem sollten spektaku-
läre Einzelfälle nicht zu unbedachten 
Reaktionen verleiten. Strafhaft ist keine 
Lösung; Strafbarkeit hat hier keine ab-
schreckende Wirkung. Aus klinischer 
Sicht muss ein Förder- und Hilfesystem 
etabliert und garantiert werden. Recht-
lich ist bereits vieles möglich, es müssen 
die notwendigen Mittel dafür bereitge-
stellt werden.

Im Übrigen gilt in den allermeisten 
Fällen: Nichts ist kriminalpräventiv so 
wirksam wie älter werden.

Für den BDR nahmen Michael Spindler 
und Monika Haas an der Veranstaltung 
teil. 

Pressemitteilung Baden-Württ.
und BDR Baden-Württemberg

(c) BDR Baden-Württemberg
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Brüssel & al, 12. März 2026: eu-LISA und e-Codex

Am 12. März 2026 fand das 17. E-Co-
dex-Advisory Group Meeting online 
statt. Die EUR war durch den Ad-
ministrator Raphael Finster von der 
VDRÖ als Stakeholder vertreten.

Einleitend wurde die erfolgreiche Ein-
richtung einer Cybersecurity-Unter-
gruppe bekannt gegeben. Es wurde 

neben Berichten zum Fortschritt der 
Digitalisierung verschiedener Werkzeu-
ge für grenzüberschreitende Verfahren 
insbesondere zur Zustellung von Schrift-
stücken und Beweisaufnahmen auch die 
Umsetzung weiterer Schritte in einigen 
Mitgliedsländern besprochen. Beson-
ders hervorzuheben ist die Verpflichtung 
sämtliche von der EU bereitgestellten 

derartigen Verfahrenswerkzeuge zu di-
gitalisieren, die diesbezügliche Frist zur 
Umsetzung wurde von 5 auf 4 Jahre ver-
kürzt. Im weiteren Verlauf wurden auch 
E-Codex-Standards, insbesondere ein 
einheitliches, aktualisiertes EU-Justiz-
Vokabular, sowie technische Standards 
diskutiert, welche bis Ende 2026 dem 
aktuellen technischen Stand anzupassen 
sind sowie bis 2030 als Basis für weitere 
Aktualisierungen dienen sollen.

Raphael Finster, 
EUR-Administrator

Brüssel, 16. März 2026: Europäisches Forum der Rechtsberufe

Am 16. März 2026 fand in Brüssel 
das Frühjahrstreffen des Europäi-
schen Forums der Rechtsberufe statt. 
Bei diesem Forum handelt es sich 
um eine berufsübergreifende Platt-
form für den Austausch zwischen den 
Rechtsberufen. Der Link zum Forum: 
https://euflp.eu Die EUR, als Gründungs-
partner des Forums, war bei dieser 
Veranstaltung durch EUR-Administ-
rator Dorian Mercier vertreten. 

1. Einleitungt 

Direktor Jean Philippe Rageade eröffnet 
die Sitzung und heißt die Teilnehmen-
den zur fünften Zusammenkunft will-
kommen. Die Staatsanwälte sind abwe-

send, auch wenn die Absicht besteht, sie 
künftig einzubeziehen. Sabine weist dar-
auf hin, dass ihre Anwesenheit nicht im-
mer erforderlich ist, insbesondere wenn 
sie nicht aus dem juristischen Bereich 
stammen (Hinweis zur Überprüfung 
bezüglich der EUR). Viktor erklärt, dass 
er Walter kontaktieren wird, um diese 
Frage zu klären. 

Rückblick auf die letzte Ausgabe: 781 
Anmeldungen, etwa 400 tatsächliche 
Teilnehmende. Die Internetverbin-
dung bereitete verschiedene technische 
Schwierigkeiten. Zudem wurde betont, 
dass das Engagement des Publikums 
abnimmt, wenn Referierende ihre No-
tizen ablesen – eine Beobachtung, die 
mehrere Teilnehmende geteilt haben. 
Die Mehrheit des Publikums bestand 
aus Richterinnen und Richtern sowie 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
in privater Praxis. 
Die vorgeschlagenen Themen für die 
Jahreskonferenz 2026 sind: 
• Sicherheit 
• Justizsysteme unter Druck: Effizienz, 

Rückstände, Ressourcen 
• Junge Juristinnen und Juristen und die 

Zukunft der Justiz

• Zugang zur Justiz und Nachhaltigkeit 
der Prozesskostenhilfe 

2. Sicherheit 

Das Thema Sicherheit wurde aus ver-
schiedenen Perspektiven diskutiert. An-
griffe erfolgen nicht nur in Gerichtsge-
bäuden, sondern auch im privaten Um-
feld der Justizbediensteten, insbesondere 
durch die zunehmende Live-Übertra-
gung von Verhandlungen, in denen 
Richterinnen und Richter erkennbar 
sind. Dies erhöht das Risiko für ihre Pri-
vatsphäre erheblich. 

In vielen Ländern verschärft sich die ge-
sellschaftliche Lage zunehmend. Die Ge-
richtsvollzieher bestätigen diese Schwie-
rigkeiten: Ihre Tätigkeit im Außendienst 
setzt sie häufig aggressiven Reaktionen 
aus (kürzlich wurde in Deutschland ein 
Gerichtsvollzieher im Dienst getötet). 
Sie absolvieren eine 27-stündige Aus-
bildung, die u. a. psychologische Tech-
niken zur Bewältigung gefährlicher Si-
tuationen beinhaltet. Jean Philippe hebt 
die zunehmende Polarisierung der Ge-
sellschaft hervor. In hoheitlichen Funk-
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tionen tätige Personen sehen sich zuneh-
mend aggressivem Verhalten ausgesetzt. 
Der Präsident der Notare betont, dass die 
öffentliche Identifizierbarkeit der Berufs-
gruppen deren Verwundbarkeit erhöht. 
Hinzu kommen infrastrukturelle Prob-
leme. Die ständige Angst vor Angriffen 
wird zunehmend zur Realität. 

3. Justiz unter Druck 

Eine erste Diskussion über die Effizienz 
der Justizsysteme, bestehende Rückstän-
de und begrenzte Ressourcen wurde ein-
geleitet. Das Thema soll zu einem späte-
ren Zeitpunkt weiter vertieft werden.

4. Junge Juristinnen und Juristen 
und die Zukunft der Justiz 

Es wurde die Notwendigkeit betont, ju-
ristische Berufe – insbesondere für junge 
Generationen – wieder attraktiver zu ge-
stalten. Die Arbeitsumgebung verändert 
sich, was alle Berufsgruppen betrifft. 
Die juristische Aus- und Fortbildung, 
insbesondere in digitaler Hinsicht, wird 
als wesentlich angesehen. Sowohl physi-
sche als auch digitale Sicherheitsaspekte 
wurden hervorgehoben. Zudem wurden 

filtration durch kriminelle Organisatio-
nen, Notwendigkeit, das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Justiz zu erhalten, 
ethische Herausforderungen im digitalen 
Raum, Probleme beim Zugang zu Akten 
und Risiken von Informationslecks be-
nannt. 

Diverse Aspekte 

Es erfolgten Diskussionen über mögliche 
Referierende für die verschiedenen The-
men. Als zentrales Thema wurde defi-
niert: „Schutz der juristischen Berufe zur 
Sicherung des Justizsystems“. 

Das nächste Treffen findet am 13. No-
vember 2026 in Brüssel statt.

Abschließend bedankt sich Dorian Mer-
cier, Vertreter der EUR, bei der ERA und 
betont in seiner Funktion als Präsident 
des luxemburgischen Greffiers-Verban-
de, wie wichtig es ist, auch Greffiers und 
Rechtspfleger einzubeziehen und ihnen 
Zugang zu relevanten Informationen – 
insbesondere über die ERA – zu ermög-
lichen. 

Dorian Mercier,
EUR-Administrator

Themen wie künstliche Intelligenz und 
die Bekämpfung der Geldwäsche ange-
sprochen. 

5. Sicherheit – verschiedene 
Aspekte

5.1.Persönlicher Schutz 
Die bereits erwähnten Punkte wurden 
erneut aufgegriffen: Schutz der Berufs-
gruppen zum Schutz der Justiz, Gefähr-
dung von Zeuginnen, Schwierigkeiten 
der Polizei, in Großstädten präventiv prä-
sent zu sein, fehlende vollständige Sicher-
heit für Bürgerinnen, sinkender Respekt 
vor Autoritäten. Die Idee einer Keynote 
über die politische Dimension dieser 
Themen wurde vorgeschlagen. Die Ar-
beitsumgebung müsse sowohl physisch 
als auch digital sicher gestaltet werden, 
einschließlich des Schutzes vor Online-
Belästigung. 

5.2 Cybersicherheit 
Hier ging es um Schutz von Datenban-
ken, Einsatz von Tools wie OpenAI, 
Umgang mit digitalen Beweismitteln 
und Nutzung von OSINT-Quellen.

5.3. Integrität 
Als Probleme wurden Risiken einer In-

Das Europäische Forum 
der Rechtsberufe 
ist eine Initiative, 
die darauf abzielt, 
einen strukturierten 
Dialog zwischen den 
Vertretungen der 
Rechtsberufe in Europa 
zu initiieren; dabei 
sollen gemeinsame 
Herausforderungen und 
Anliegen erörtert und 
analysiert sowie eine 
gemeinsame Position 
erarbeitet werden.

(c) EUR
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Kopenhagen, 13.–14. April 2026, CEPEJ-Arbeitsgruppe  
zur Qualität der Justiz (CEPEJ-GT-QUAL)

Vom 13. April bis 14. April 2026 fand 
in Kopenhagen (Dänemark) die Sit-
zung zur Arbeitsgruppe zur Qualität 
in der Justiz (CEPEJ-GT-Qual) statt. 
EUR-Ehrenpräsident Jean-Jacques 
Kuster vertrat die EUR und nahm per 
Videokonferenz teil. 

Die Arbeitsgruppe befasste sich mit 
mehreren Themen im Rahmen des ihr 
für den Zeitraum 2026–2027 über-
tragenen Mandats. Zuvor wählte die 
Gruppe ihren Vorsitzenden, und Herr 
João Arsenio de Oliveira wurde in seinem 
Amt bestätigt. Alle Punkte des Mandats 
(mit Ausnahme von Punkt 6) wurden 
während der Sitzung behandelt, um die 
Instrumente zu ermitteln, die entwickelt 
werden können:

1. Entwicklung einer Charta zur Förde-
rung des Vertrauens der Nutzer in eine 
menschenzentrierte Justiz, mit dem Ziel, 
in einem zunehmend digitalisierten Um-

feld zugängliche, gerechte und transpa-
rente Justizsysteme zu gewährleisten. 

2. Erstellung einer Checkliste zu den 
Möglichkeiten, das Bewusstsein für 
Praktiken der ökologischen Nachhaltig-
keit innerhalb der Gerichte und der Jus-
tizverwaltung zu schärfen und diese zu 
fördern;

3. Überarbeitung des Handbuchs zur 
Durchführung von Zufriedenheitsum-
fragen unter den Nutzern der Gerichte 
und Entwicklung eines digitalen Instru-
ments zu diesem Thema; 

4. die Leitlinien zur Rolle der vom Ge-
richt bestellten Sachverständigen in 
Gerichtsverfahren der Mitgliedstaaten 
des Europarates gegebenenfalls zu über-
arbeiten;

5. in Zusammenarbeit mit der CEPEJ-
GT-EVAL Überlegungen zur Durch-

führbarkeit der Entwicklung von Indi-
katoren und/oder Indizes zur Messung 
der Qualität der Justiz anzustellen;

6. die Entwicklung eines Toolkits zum 
Zugang schutzbedürftiger Personen zur 
Justiz in Betracht ziehen, das die Check-
liste zur Förderung des Zugangs zur Jus-
tiz ergänzen soll 

Die CEPEJ-GT-QUAL soll außerdem: 
7. in Zusammenarbeit mit der CEPEJ-
GT-CYBERJUST das Instrumentarium 
zum Thema Dolmetschen in Gerichts-
verfahren und dessen Auswirkungen auf 
die Qualität der Justizdienstleistungen 
fertigstellen;

8. die Mediation in den Mitgliedstaaten 
und ganz allgemein alternative Streitbei-
legungsverfahren (ADR) weiter fördern 
durch Entwicklung eines oder meh-
rerer Instrumente zur Sensibilisierung 
der Nutzer und der Angehörigen der 
Rechtsberufe (Richter, Rechtsanwälte) 
sowie durch Verbesserung der Mittel zur 
Datenerhebung über die Mediation auf 
Ebene der Mitgliedstaaten in Zusam-
menarbeit mit der CEPEJ-GT-EVAL.

Jean-Jacques Kuster,
EUR-Ehrenpräsident

Die Generalversammlung der Konfe-
renz der Nichtregierungsorganisatio-
nen mit Teilnehmerstatus beim Euro-
parat tagte vom 15. bis 17. April 2026 
in Straßburg. EUR-Ehrenpräsident 
Jean-Jacques Kuster nahm als Vertre-
ter der EUR an dieser Konferenz teil. 

Unter dem Vorsitz von Gérard Ermischer 
nahm sie den jährlichen Tätigkeitsbe-
richt für 2025 zur Kenntnis. Die Konfe-
renz umfasst 267 Mitglieder und 10 the-
matische Ausschüsse und hielt 2 Gene-
ralversammlungen sowie 14 Sitzungen 
des Ständigen Ausschusses ab. Sie nahm 
7 neue internationale Nichtregierungs-
organisationen auf und verabschiedete 
6 Empfehlungen. Sie unternahm zwei 
Länderbesuche (Serbien, Griechenland), 

um dort 70 NGOs zu treffen. Ihre ver-
schiedenen Wirkungsbereiche umfas-
sen den zivilgesellschaftlichen Raum 
und Solidarität, Migration, künstliche 
Intelligenz, Umwelt und Klima sowie 
die Integration junger Menschen. Die 
Konferenz ist in zwischenstaatlichen 
Ausschüssen vertreten und vertritt dort 
die Stimme der Zivilgesellschaft. Sie hat 
an hochrangigen Veranstaltungen teil-
genommen. Sie verfügt über einen Ex-
pertenausschuss zum NGO-Recht. Die 

thematischen Ausschüsse leisten ihren 
Beitrag zur Arbeit der Konferenz in den 
Bereichen Migrationsfragen, interreli-
giöser und interkonfessioneller Dialog 
sowie Kinderrechte. Für diese Arbeit 
erhält sie einen Zuschuss vom Europa-
rat sowie Beiträge der internationalen 
Nichtregierungsorganisationen. 

Zu den drei Projekten, die sie im kom-
menden Jahr umsetzen will, gehören die 
Stärkung der Beteiligung von Experten 

Straßburg, 15.–17. April 2026, Konferenz der INGOs
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der Konferenz an zwischenstaatlichen 
Lenkungsausschüssen in bestimmten 
Schlüsselbereichen, die Organisation einer 
hochrangigen Veranstaltung zum Thema 
„ziviler Raum“ sowie die Lancierung ei-
ner Initiative anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums der Konferenz, die Stärkung 
der Konferenz als institutionelle Platt-
form durch die Priorisierung von Ver-
anstaltungen und Interaktionen, die sich 
an die breite Öffentlichkeit richten. 

Während dieser Generalversammlung 
wurden mehrere Punkte behandelt, 
darunter ein Meinungsaustausch mit 
hochrangigen Vertretern des Europa-
rates und dem Vertreter Monacos, der 
den nächsten Vorsitz im Ministerkomi-

tee übernehmen wird. Ein Teil der Sit-
zung war Reden sowie Hassverbrechen 
und Diskriminierung, der Jugend, den 
Berichten der Ausschüsse und der Ver-
abschiedung von fünf Empfehlungen 
gewidmet. Die Vertreter der Konferenz 
in den zwischenstaatlichen Ausschüssen 
des Europarates legten ihren Bericht 
vor. Ein Austausch über die Projekte 
für 2026–2027 und das 50-jährige Ju-
biläum der Konferenz bildete den Ab-
schluss der Generalversammlung. Wei-
tere Informationen zu dieser Tagung der 
Konferenz finden Sie auf deren Website: 
https://www.coe.int/fr/web/ingo/-/conference-
of-ingos-holds-its-2026-spring-session 

Jean-Jacques Kuster

EUR-Arbeitsgruppe „Künstliche Intelligenz“

Die EUR-Arbeitsgruppe „Künstliche 
Intelligenz“ hielt am 23. April 2026 
ihre zweite Arbeitsgruppensitzung ab. 

Diese Arbeitsgruppe wurde wieder ein-
gesetzt, um das EUR-Statement „KI in 
den Aufgabenbereichen der Rechtspfle-
ger und ähnlicher Berufe“ zu aktualisie-

ren. Unter dem Vorsitz von EUR-Ehren-
präsidenten Wolfgang Lämmer diskutier-
ten António Albuquerque, Herve Bonglet, 
Álvaro Gimeno, Christian Golker und 
Walter Szöky dieses sehr wichtige Thema.

Walter Szöky,
EUR-Präsident

Am 17. April 2026 fand im Justizzentrum Wien-Mitte 
die Generalversammlung der Vereinigung der 

Diplomrechtspflegerinnen und Diplomrechtspfleger 
- VDRÖ statt. Bei der Neuwahl des Vorstandes 

wurde Ute Holzer-Stern zur neuen VDRÖ-
Präsidentin gewählt. Walter Szöky, der 20 Jahre im 

VDRÖ-Vorstand gewirkt hat, wurde zum VDRÖ-
Ehrenpräsidenten ernannt.

Generalversammlung der 
VDRÖ in Wien

Am 22. Mai 2026 fand in den Räum-
lichkeiten des Oberlandesgerichtes 
München eine Sitzung des EUR-
Präsidiums (Vorstand und Vizeprä-
sidentinnen und Vizepräsidenten) 

statt. Als Gäste konnten wir Kolle-
gen vom EUR-Mitgliedsverband aus 
Marokko sowie die EUR-Ehrenmit-
glieder Heidi Hell und Jeannot Ri-
schard begrüßen.

Auf der Agenda standen unter anderem 
die Ergänzung der Beitragsordnung, die 
Änderung der Geschäftsordnung, Be-
richte des Präsidenten und des Schatz-
meisters sowie ein Bericht von der Ar-
beitsgruppe „Künstliche Intelligenz in 
der Rechtspflege“ (Leitung EUR-Ehren-
präsident Wolfgang Lämmer). Es wurde 
auch eine neuen Arbeitsgruppe „Karrie-
re in der EUR“ unter der Leitung von 
Ehrenpräsident Jean-Jacques Kuster 
installiert. Diese Arbeitsgruppe wird 
demnächst ihre Arbeit aufnehmen. Die 
nächste EUR-Generalversammlung fin-
det im Oktober 2027 in Paris statt und 
gab uns Kollege Hervé Bonglet einen 
ersten Überblick über den Ablauf der 
Veranstaltung. Wir bedanken uns beim 
OLG München für die Zurverfügung-
stellung der Räumlichkeiten und die 
Gastfreundschaft. 

Walter Szöky

München, 22. Mai 2026: EUR-Präsidium tagt im Oberlandesgericht München

Teilnehmer der Präsidiumssitzung am 22. Mai 2026 in München.

(c) EUR

(c) VDRÖ
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Die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt

Wie lässt sich Rechtspflege weiterentwickeln? Welche 
Weichen gilt es zu stellen, um das Vertrauen in die Drit-
te Gewalt und die Unabhängigkeit zu stärken? Die Ta-
gung beleuchtet zu diesen Fragen die Unabhängigkeit 
der dritten Gewalt, die Stellung der Rechtspfleger*in-
nen innerhalb der Justiz sowie die Aus- und Fortbil-
dung. Weitere Themen sind der Umgang mit psychisch 
auffälligen Menschen im Gerichtsalltag und die früh-
zeitige Erkennung von Risiken. Ziel ist es, ein umfassen-
des Verständnis von Prävention in der Rechtspflege zu 
entwickeln, das strukturelle, fachliche und persönliche 
Aspekte verbindet.

Wir laden Sie herzlich ein zur Tagung des BDR und der 
Evangelischen Akademie nach Bad Boll am Fuß der 
Schwäbischen Alb.

N.N., Bundesvorsitzende/r des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger (BDR)
Kathinka Kaden, Wirtschafts- und Sozialpfarrerin, 
Evangelische Akademie Bad Boll

Veranstaltungsort: 
Evangelische Tagungsstätte Bad Boll
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll
Telefon: 07164 79-100 

Tagungskosten 
Gesamtpreis bei Unterbringung
•	 im Einzelzimmer mit Dusche/WC: 450,00 €
•	 im Doppelzimmer mit Dusche/WC: 409,00 €
Gesamtpreis als Tagesgast: 292,00 €

Die Mahlzeiten während des Tages sind im 
Gesamtpreis enthalten.
In allen Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer 
enthalten. Geschäftsbedingungen siehe: 
www.ev-akademie-boll.de/agb

Kontakt:
Kathinka Kaden,
Wirtschafts- und Sozialpfarrerin 

Tagungsorganisation:
Olga Klich 
Telefon: 07164 79-229
olga.klich@ev-akademie-boll.de

Mittwoch, 18. November 2025
14:00 	 Ankommen und Einchecken

15:00	 Kaffee, Tee und Kuchen im Symposion

15:30	 Begrüßung und Eröffnung der Tagung 
 	 N.N., Bundesvorsitzende/r des BDR, 
	 Katinka Kaden, Evangelische Akademie

15:45	 Grußwort Justizministerkonferenz 
	 Anna Gallina

16:00	 Unabhängigkeit der dritten Gewalt 
 	 N.N.

16:45	 Neues und Aktuelles aus der Entwicklung  
	 des internationalen Rechtsverkehrs  
	 Dr. Christian Strasser

17:30	 Abendessen

18:30	 Boller KunstAkademie am Bußtag 2026 
	 im Festsaal

20:00	 Fortsetzung des Austauschs und der  
	 Gespräche im Café Heuss
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Donnerstag, 19. November 2026
08:00	 Morgenimpuls in der Kapelle 
	 Katinka Kaden

08:20	 Frühstück im Symposion 
	 ab 7:00 Uhr möglich

09:00	 Vorstellung Tagesablauf 
	 Katinka Kaden

09:10	 Unabhängigkeit der Justiz – Die Stellung  
 	 des Rechtspflegers 
 	 Jörn Müller

10:10	 Schreib mal wieder! Die Studienhefte 
 	 warten auf Dich! 50 jähriges Jubiläum. 
 	 Peter Savini

11:00	 Pause mit Kaffee und Tee im Café Heuss

11:30	 Gewaltfreie Kommunikation – auch im  
	 Gerichtsalltag?! 
	 Waltraud Kieß-Haag

12:30	 Mittagessen im Symposion

14:30	 WORKSHOPS 
 
	 Workshop I: Herausforderungen an die Stellung  
	 des Rechtspflegers
	 Jörn Müller, Lea Mann, Andrea Marten 
 

Workshop II: Gewaltfreie Kommunikation – auch im 
Gerichtsalltag?!

	 Waltraud Kieß-Haag

	 Workshop III: Fallstricke Personenvereinigungen – 
BGB Gesellschaft im rechtlichen Alltag 
Notar Christoph Aumann

16:00	 Pause mit Kaffee und Tee im Symposion

16:30	 Fortsetzung der Arbeitskreise

18:30	 Abendessen im Symposion

20:00 	 Live-Musik mit der Coverband Secondpage

 
 
Freitag, 20. November 2026
08:00	 Morgenimpuls in der Kapelle 
	 Katinka Kaden

08:20	 Frühstück im Symposion 
	 ab 7:00 Uhr möglich

09:00	 Vorstellung Tagesablauf 
	 Katinka Kaden

09:10	 Berichte aus den Workshops 
 	 BDR-Bundesleitung

10:30	 Pause mit Kaffee und Tee im Café Heuss

11:00	 Gewalt und Gewaltlosigkeit in der Bibel –  
	 was macht die Institution Kirche heute  
	 daraus? Gewaltprävention in der evange- 
	 lischen Landeskirche in Württemberg

12:00	 Verabschiedung und Ausblick

12:30 	 Ende der Tagung mit dem Mittagessen

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldungen unter  
http://www.ev-akademie-boll.
de/anmeldung/ 
die-unabhaengigkeit-der-
dritten-gewalt

(c) BDR (c)BDR(c)BDR
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Zweiter sächsischer Grundbuch- und 
Registertag in Leipzig

Das erste Mal ist Ausprobieren, 
zweimal eine Serie und ab dem drit-
ten Mal ist es Tradition: Nachdem der 
erste sächsische Grundbuch- und Re-
gistertag 2024 zum MoPeG ein voller 
Erfolg gewesen war, luden nun zwei 
Jahre später der Verband Sächsischer 
Rechtspfleger und der Sächsische 
Notarbund zu ihrer gemeinsamen 
zweiten Fachveranstaltung ein. 85 
Teilnehmer aus Gerichten und Nota-
riaten fanden sich am 18. Mai 2026 
im Amtsgericht Leipzig zum zweiten 
sächsischen Grundbuch- und Regis-
tertag zusammen. 

Spannende Grußworte  
 
Herr PräsAG Michael Wolting als Haus-
herr des Amtsgerichts Leipzig unterstrich 
die enge Verbindung von Gerichten und 
Notariaten in Grundbuch- und Regis-
tersachen. Zugleich warb er um Ver-
ständnis für teils über drei Monate lange 
Rückstände bei Grundbuchsachen; Die 
Belastung im Rechtspflegerbereich sei 
trotz verstärkter Ausbildung weiterhin 
hoch. Mit Blick auf die technische Aus-
stattung der Notariate äußerte er einen 
gewissen Neid, er wünscht sich mehr 
Digitalisierung bei Gericht.

Die Vorsitzende des Verbands Sächsi-
scher Rechtspfleger, Frau Dipl.-Rpfl. 
(FH) Tanja Romstedt, betonte in ihren 
Begrüßungsworten, dass Gerichte und 
Notariate trotz unterschiedlicher Aufga-
ben Ähnlichkeiten aufweisen: Wir arbei-
ten rechtsstaatlich, effizient, bürgernah 
und tragen dadurch dazu bei, dass das 
Rechtssystem funktioniert und Vertrau-
en genießt. Der Rechtsstaat lebe vom Zu-
sammenwirken derer, die ihn gestalten. 

Der Vorsitzende des Sächsischen Notar-
bunds, Notar Robert Walter, ging in sei-
nem Grußwort auf die oft gehörte Rüge 
ein, dass die Eintragungen in Grund-
buch und Register zu lange dauern wür-
den. Er meint, das Vier-Augen-Prinzip 
Notar – Rechtspfleger habe sich bewährt 
und biete eine verlässliche Grundlage für 
den öffentlichen Glauben an den Regis-

terinhalt und den gutgläubigen Erwerb. 
Ohne die strenge Prüfung auf beiden 
Seiten gäbe es keine Rechtssicherheit, die 
Förmlichkeit sei also die Schwester der 
wirtschaftlichen Freiheit. 

Der Präsident des OLG Dresden Dr. 
Leon Ross bezog sich in seinem Gruß-
wort auf die jüngst bekannt gegebenen 
Maßnahmen der Landesregierung zur 
Strukturanpassung. Für die Grund-
buchämter sei eine Konzentration auf 
nur noch fünf Standorte geplant, die-
se Änderung solle zeitgleich mit dem 
Datenbankgrundbuch erfolgen und sei 
an die Bedingung geknüpft, dass ent-
sprechende landeseigene Standorte vor-
handen sind. Das Datenbankgrundbuch 
werde zum 31.12.2034 erwartet. Zum 
anderen brauche es aber dann auch eine 
langfristige und vor weiteren Schäden 
schützende  zentrale Unterbringung der 
Grundbuchunterlagen. Das werde ange-
sichts der Größenordnung ein erhebli-
ches Problem, es handele sich um 80 km 
Unterlagen. Angesichts der knappen 
Personalausstattung danke er den säch-
sischen Rechtspflegerinnen und Rechts-
pflegern für ihren Einsatz. 

Der Präsident der Notarkammer Sach-
sen Dr. Schwipps lobte die ausgesprochen 
gute Resonanz zum Grundbuch- und Re-
gistertag. Beide Berufsgruppen, Rechts-
pfleger wie Notare, seien auf gegenseiti-
ges Verständnis angewiesen. Grundbuch 
und Register der Justiz genössen Ver-
trauen, doch sei der gute Glaube an den 
Registerinhalt kein Selbstläufer. Trotz 
der langen Tradition in Kontinental- 
europa werde die vorsorgende Rechts-
pflege regelmäßig hinterfragt, nament-
lich aus der Perspektive angloameri-
kanischen Rechts, wo man keine Prä-
ventivrechtspflege kenne. Im Übrigen 
lobte er die Geschwindigkeit, mit der 
Eintragungen ins Handelsregister – oft 
binnen weniger Stunden – erfolge. Die 
Digitalisierung schreite voran, man den-
ke etwa an die seit Dezember 2025 mög-
liche Präsenzbeurkundung. Er gab seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass auf diesem 
Grundbuch- und Registertag genügend 
Zeit für Austausch bleiben möge. 

Registerrecht unter inter-
nationalem Einfluss
Der erste Fachvortrag befasste sich mit 
dem Registerrecht unter internationalem 
Einfluss. Die Vortragende, Frau Nota-
rin Dr. Anna Stumpf, war mehrere Jahre 
beim Deutschen Notarinstitut tätig. Sie 
vermittelte den Zuhörerinnen und Zu-
hörern zunächst allgemeine Grundsätze 
zur Findung des richtigen Rechts. So 
müsse man eine Gesamtverweisung von 
einer Sachnormverweisung unterschei-
den. Notare fänden eine Erleichterung 
ihrer Tätigkeit in § 17 Abs. 3 BeurkG, 
da sie nicht zur Belehrung über auslän-
disches Recht verpflichtet sind. Aber 
auch Grundbuchämter hätten keine 
Prüfungspflicht ins Blaue hinein, son-
dern nur bei konkreten Anhaltspunkten 
oder positiver Kenntnis müssten sie tätig 
werden. Betreffend das Güterstatut sei es 
wichtig, den 29. Januar 2019 als Grenze 
für die Rechtsanwendung zu bedenken. 
Vor diesem Tag war das EGBGB (Ge-
samtverweisung) maßgeblich, seit dem 
genannten Datum dagegen Staatsver-
träge und ganz besonders die EU-Gü-
terrrechtsverordnung, die zuerst an den 
gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitraum 
der Eheschließung anknpüft und einge-
schränkte Möglichkeiten einer Rechts-
wahl lässt. Zur Bestimmung des Erb-
statuts sei der 17. August 2015 das wich-
tigste Änderungsdatum, seither gilt die 
EU-Erbrechtsverordnung. Abschließend 
ging sie auf ausländische Gesellschaften 
ein. Zur Klärung, ob das ausländische 
Register mit dem deutschen Register 
vergleichbar sei, verwies sie auf die Inter-
netseite des Deutschen Notarinstituts, 
die viele sehr nützliche Informationen 
biete. 

Statuswechsel zur eGbR 

Nach einer Kaffeepause, die ausgiebig 
zum Austausch genutzt wurde, ging es 
weiter mit dem Fachvortrag 2, der sich 
um den Statuswechsel drehte. Vortra-
gender war Notar Dr. Jannik Weitbrecht, 
Mitautor des Fachbuchs „Die GbR in 
der Notar- und Gestaltungspraxis“. In 
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seinem Vortrag wurden die Unterschie-
de des Statuswechsels einer GbR zum 
Formwechsel nach §§ 190 ff. UmwG 
und zum Rechtsformwechsel herausge-
arbeitet. Für den Statuswechsel bei Än-
derung von einer GbR in eine eingetra-
gene GbR existieren keine Regelungen 
über materiell-rechtliche Wirkungen des 
Statuswechsels. Er legte dar, dass Status-
wechsel (GbR wird eGbR) und Rechts-
formwechsel (GbR wird OHG) gleich 
zu behandeln seien. Vertieft befasste er 
sich mit den Anmeldungsgrundlagen 
namentlich auch, wenn es zugleich auch 
zum Beitritt und Austritt von Gesell-
schaftern kommt. Weitbrecht schloss mit 
dem Hinweis auf den sehr interessanten 
DNotI-Podcast, die Folgen sind bei Spo-
tify und bei Apple Podcasts unter dem 
Suchbegriff „DNotI“ zu finden.

Es folgte eine ausgiebige Mittagspau-
se, um sich zu stärken, die vielen neuen 
Eindrücke zu sortieren und sich weiter 
mit den anderen Teilnehmenden auszu-
tauschen. 

Genehmigungspflichten 
nach §§ 1850, 1852 BGB
Den letzten Vortrag, der sich mit Ge-
nehmigungen nach §§ 1850 und 1852 
BGB befasste, hielt Dr. Heiko Gojow-
czyk, Dozent und ehemaliger Fachbe-
reichsleiter Rechtspflege an der Hoch-
schule Meißen. Mit der Reform des Vor-
mundschafts- und Betreuungsrechts sei 
es zu einer systematischen Verschiebung 
gekommen: Die meisten Regelungen zu 

Genehmigungsverfahren fänden sich 
nicht mehr im Vormundschaftsrecht (für 
Minderjährige), sondern im Betreuungs-
recht. § 1850 BGB befasse sich dabei mit 
der Genehmigung von Rechtsgeschäften 
über Grundstücke. Anders als früher sei-
en nun ausdrücklich auch Grundpfand-
rechte als Rechte an Grundstücken und 
nicht mehr als Geldanlage geregelt. Neu 
sei der Vorrang von § 1833 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 4 BGB, der bei der Aufgabe von 
Wohnraum zum Tragen komme und 
mit deutlich verschärften Anhörungs-
pflichten für die Gerichte verbunden 
sei. Neu sei die gesetzlich geregelte Ge-
nehmigungsbedürftigkeit beim (unent-
geltlichen) Erwerb von Wohnungs- und 
Teileigentum; das dürfte auch damit 
zu tun haben, dass man sich hier nicht 
durch Aufgabe des Eigentums seiner 
Verpflichtungen entledigen könne. Dass 
sowohl das Verpflichtungsgeschäft als 
auch der Eigentumsübergang genehmi-
gungsbedürftig seien, werde den Schutz 
eher nicht verstärken: In der Regel ent-
scheiden die Gerichte einheitlich über 
den gesamten Erwerbsvorgang. 
Ausführlich ging Gojowczyk auf die 
Rechtsprechung zur Genehmigungsbe-
dürftigkeit einer Finanzierungsgrund-
schuld bei Vorliegen einer Belastungs-
vollmacht ein – hier werden von den 
OLG Frankfurt, Köln und Celle einer-
seits und dem OLG Düsseldorf anderer-
seits gegensätzliche Positionen vertreten. 
Gojowczyk selbst teilt die Auffassung des 
OLG Düsseldorf, denn das Gericht habe 
Aufsicht über den gesetzlichen Vertreter, 
nicht über die Tätigkeit des Bevollmäch-
tigten als Dritten. Wichtig sei dann na-

türlich, dass sich Höchstbetrag, Rang-
stelle und Verzinsung aus der Vollmacht 
erkennen lassen. Kritisch äußerte sich 
Gojowczyk zu § 1852 BGB, der Geneh-
migungsbedürfnisse im Handels- und 
Gesellschaftsrecht normiert. Die Norm 
sei nicht frei von Unschärfen, er rät, im 
Zweifel stets eine betreuungs- oder fami-
liengerichtliche Genehmigung zu bean-
tragen. 
Abschließend ging er auf das eNoVA-
Gesetz [Gesetz zur Digitalisierung des 
Vollzugs von Immobilienverträgen, der 
gerichtlichen Genehmigungen von nota-
riellen Rechtsgeschäften und der steuer-
lichen Anzeigen der Notare], ein, das am 
7. Mai 2026 vom Bundestag angenom-
men wurde und im Vortragszeitpunkt 
noch der Zustimmung des Bundesrats 
bedurfte. Ziel des Gesetzes sei, zentrale 
Vollzugsschritte weitestmögich frei von 
Medienbrüchen zu halten. Änderun-
gen werden in §§ 63, 41a und 46 Abs. 2 
FamFG neuer Fassung vorgenommen.

Fazit

Die Veranstaltung hatte für alle Teilneh-
menden viele neue und interessante In-
formationen zu bieten. Herzlichen Dank 
an die beiden gastgebenden Verbände! 
Es ist daher sowohl erstrebenswert als 
auch wahrscheinlich, dass aus der Serie 
eine Tradition wird: Ein dritter sächsi-
scher Grundbuch- und Registertag im 
Jahr 2028 ist es ganz gewiss wieder wert, 
dabei zu sein.

Elke Strauß

Von inks: Die Veranstaltung bot viele Gelegenheiten zum Austausch. Frau Dr. Stumpf  behandelte Registerrecht unter internationalem Einfluss. 
Dr. Weitbracht befasste sich mit dem Statuswechsel von der GbR zur eGbR. Dr. Gojowczyk trug zu Genehmigungsverfahren nach §§ 1850 und 1852 BGB vor. 
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Stellungnahmen zu Gesetzes- und
Verordnungsentwürfen

 

Der Bund Deutscher Rechtspfleger bedankt 
sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit 
der Regelungen 

Der Bund Deutscher Rechtspfleger begrüßt 
das Anliegen, Betroffene von digitaler Ge-
walt besser zu schützen. Hierzu zählt zum 
einen ein strafrechtlicher Schutz, der insbe-
sondere digitale Gewalt umfasst, bei denen 
bislang Strafbarkeitslücken bestehen. 

Der strafrechtliche Schutz vor bildbasierter 
sexualisierter Gewalt wird durch den Refe-
rentenentwurf durch Änderungen im ma-
teriellen Recht gestärkt. Doch muss dieser 
erweiterte Schutz in seiner Umsetzung auch 
bei den Betroffenen ankommen. Die chro-
nisch überlasteten Staatsanwaltschaften wer-
den infolge der beabsichtigten Neufassung 
des § 184k StGB bei der Auswertung digi-
taler Inhalte vor neue Herausforderungen 
 gestellt. 

Umso wichtiger ist es, den Pakt für den 
Rechtsstaat endlich zu verabschieden, um 
die personellen und technischen Ressourcen 
der Justiz zu stärken. Denn neue Formen 
digitaler Gewalt lassen sich allein mit Ände-
rungen im materiellen Recht nicht wirksam 
bekämpfen.

II. Tatbestandskatalog des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 a GdG 

Die Intention der Einbeziehung der soge-
nannten Beleidigungstatbestände gem. § 185 
bis 189 StGB ist durchaus verständlich, da 
auch das Internet keinen rechtsfreien Raum 
für Beleidigungen darstellen soll, stößt aller-
dings auf Bedenken: 

Durch den großen Anwendungsbereich be-
steht die Gefahr, dass solche Verfahren künf-
tig auch von Nutzern missbraucht werden 
könnten, um Druck aufzubauen oder Perso-
nen einzuschüchtern, selbst dann, wenn sich 
später herausstellt, dass die Äußerung straf-
rechtlich nicht relevant war. 

Nur beispielhaft sei hier auf die Problematik 
der Wahrnehmung berechtigter Interessen 
gem. § 193 StGB, sogenannte Schmähkritik 
oder Werturteile verwiesen, die bereits jetzt 
die staatsanwaltschaftliche Praxis belasten, 
da derartige Sachverhalte von Teilen der Be-
völkerung als Beleidigung verstanden wer-
den, obwohl sie im juristischen Sinne eine 
solche nicht darstellen. Künftig würden der-
artige Fälle geeignet sein ein weiteres gericht-
liches Verfahren auszulösen. 

Ferner wäre zu befürchten, dass viele Nutzer 
aus Furcht vor Zivilklagen sich nicht mehr 
trauen Konflikte auszutragen. Damit führte 
der Gesetzentwurf letztlich zur Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit und nicht zu de-
ren Stärkung. 

III. Auskunftsverfahren gem. § 2 
GdG 

Es erscheint unverhältnismäßig wegen einer 
Online-Äußerung ein niederschwelliges ge-
richtliches Verfahren vor den Landgerichten 
einzurichten, um Nutzerdaten zu erfahren. 
Mit dem NetzDG und den bestehenden 
strafrechtlichen Instrumenten bestehen be-
reits Möglichkeiten, gravierende Inhalte zu 
löschen und zu verfolgen. Ein zusätzliches 
FamFG-Verfahren mit Auskunftsanspruch 
und möglicher Accountsperre wirkt unver-
hältnismäßig. Gerade im Hinblick und unter 
Berücksichtigung der Belastungssituation in 
der Justiz.

4. Juni 2026: Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung des zivilrechtlichen und 
strafrechtlichen Schutzes vor digitaler Gewalt, 
vorgelegt durch das BMJV mit Schriftsatz vom 17. 
April 2026 -IIIB7-611722#00002#0027- 

Hintergrund
Mit der wachsenden Digitalisierung unse-

rer Kommunikation sind zugleich Rechtsverlet-
zungen im virtuellen Raum gestiegen und ha-
ben drastische Formen angenommen. Immer 
häufiger werden digitale Mittel gewählt, um 
(digitale) Gewalt auszuüben. Betroffene haben 
es oftmals schwer, sich gegen digitale Rechts-
verletzungen zu wehren. Sie wissen häufig 
nicht, wer sich hinter rechtswidrigen Handlun-
gen im Netz verbirgt. Bestehende Instrumente 
wie Unterlassungsklagen oder das Stellen von 
Schadensersatzansprüchen laufen damit oft 
ins Leere. Mit einem neuen Gesetz zur Stär-
kung des zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Schutzes vor digitaler Gewalt sollen Betroffene 
besser geschützt und sich auch selbst besser 
zur Wehr setzen können. 

Der Gesetzentwurf soll den Schutz vor di-
gitaler Gewalt durch ein Zusammenspiel von 
zivilrechtlichen und strafrechtlichen Maßnah-
men verbessern: 

Im Zivilrecht wird ein vereinfachtes ge-
richtliches Auskunftsverfahren zur Identifizie-
rung von Täterinnen und Tätern ermöglicht, 
damit Betroffene ihre Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche effektiver durch-
setzen können. Bei besonders schweren 
Rechtsverletzungen können Gerichte zudem 
Accounts sperren und die Entfernung rechts-
widriger Inhalte anordnen. Gleichzeitig soll ein 
Richtervorbehalt sicherstellen, dass Auskünfte 
nur bei strafbaren Äußerungen erteilt werden 
und die Meinungsfreiheit gewahrt bleibt; nicht 
strafbare Äußerungen sollen anonym bleiben. 

Im Strafrecht soll die Herstellung und Ver-
breitung von sexualisierten Deepfakes erfasst 
werden. Aber auch wie die Verbreitung von 
sonstigen (nicht sexualbezogenen) Deepfakes, 
die die Persönlichkeitsrechte einer anderen 
Person verletzen, soll strafbar werden. Ferner 
soll auch die Verwendung von Kommunikati-
ons- und Informationstechnik (zum Beispiel 
von GPS-Trackern) zur heimlichen Überwa-
chung anderer Personen in einer neuen Straf-
vorschrift geregelt werden.
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Kurznachrichten

leisten die Länder konkrete Vorarbeit für die 
erforderlichen Änderungen im Bundesrecht. 
Nun muss der Bund als Gesetz- und Verord-
nungsgeber die rechtlichen Grundlagen für 
einen modernen digitalen Wirtschaftsverwal-
tungsvollzug schaffen.

Der Gründungsprozess in Deutschland 
umfasst derzeit zahlreiche Behörden und 
Institutionen – darunter Gewerbeämter, Fi-
nanzämter, Registergerichte, Kammern und 
Sozialversicherungsträger. Verfahren laufen 
häufig getrennt, Daten müssen mehrfach 
angegeben wer- den und Nachweise werden 
manuell geprüft.

Das Projekt „Gründen in 24 Stunden“ 
verfolgt daher einen neuen Ansatz:
•      Zusammenfassung aller Verfahren in 

einer digitalen „Wirtschaftsmeldung“
•    automatisierte Prüfung von Standardfäl-

len auf Basis vorhandener Registerdaten
•    parallele Bearbeitung aller Verfahren (Fi-

nanzbehörden, Gewerbeämter, Berufs-
kammern) und Koordinierung durch eine 
staatliche Backendplattform 

•    rechtssichere Bescheide in Echtzeit
Langfristiges Ziel ist ein vollständig digitaler 
und föderal arbeitsteiliger Gründungspro-
zess, bei dem Länder und Kommunen wei-
terhin ihre jeweiligen Zuständigkeiten wahr-
nehmen.

Quelle: Justizministerium NRW

Düsseldorf, 26. März 2026
Unternehmensgründungen in Deutsch-
land sollen künftig deutlich schneller mög-
lich sein. Die Wirtschaftsressorts aus Nord-
rhein-Westfalen, Berlin und Bayern sowie 
das Justizministerium Nordrhein-Westfa-
len haben ein Detailkonzept für ein Grün-
dungsbeschleunigungsgesetz erarbeitet. 

Ziel ist, dass Verwaltungsprüfungen erst-
mals vollautomatisiert erfolgen können. Be-
scheide sollen in Sekundenschnelle erteilt 
werden. Die Umsetzung ist bis zum Ende der 
Legislatur im Bund geplant.

Das Konzept haben die Länder auf einer 
gemeinsamen Veranstaltung vorgestellt und 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung diskutiert.

Die Initiative knüpft an die Föderale Mo-
dernisierungsagenda (beschlossen auf der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz vom 4. Dezember 
2025) von Bund und Ländern an. Das Bun-
deskanzleramt und die Ministerpräsidenten 
haben vereinbart, bis Ende 2026 ein Gesetz 
zu verabschieden, das Unternehmensgrün-
dungen innerhalb von 24 Stunden ermög-
licht. Das Konzept stammt aus dem Projekt 
„Gründen in 24 Stunden“. Der Auftrag dafür 
wurde gemeinsam von der Bundesregierung 
und den Bundesländern im IT-Planungsrat 
im Juni 2025 beschlossen.

Mit den nun vorgelegten Eckpunkten und 
einem Detailkonzept für den Gesetzentwurf 

Gründen in 24 Stunden: Länder legen Konzept für 
vollautomatisierte Verwaltungsverfahren vor

Düsseldorf, 15. April 2026
Am Mittwoch, 15. April 2026, fällt der 
Startschuss für die Servicehotline für allge-
meine Anfragen von Bürgerinnen und Bür-
gern in Nachlassangelegenheiten. 

Anrufe bei den Amtsgerichten in Essen, 
Köln, Nettetal, Recklinghausen und Wupper-
tal werden dann im Rahmen eines Pilotpro-
jekts von einer zentralen Stelle beantwortet. 
Die beim ServiceCenter der Landesregierung 
angesiedelte Hotline beantwortet schnell, un-
kompliziert und kostenlos allgemeine Fragen 
zu Zuständigkeiten, Abläufen und Verfahren 
in Nachlasssachen.

In Nachlasssachen geht es um rechtliche 
Angelegenheiten nach dem Tod eines Men-
schen. Das betrifft beispielsweise Testaments-
eröffnungen, die Ausstellung eines Erbscheins 
oder Erbausschlagungen. Um die Regelungen 

Senat beschließt 
Investitionen in die Justiz
Bremen, 4. März 2026
Der Senat hat am 3. März 2026 ein wich-
tiges Investitionspaket für die bremische 
Justiz beschlossen. Insgesamt fließt rund 
eine Million Euro in Maßnahmen der 
Digitalisierung: 

Die Beweismittelplattform wird erneuert 
und erweitert, die Gerichte werden mit statio-
närer Videokonferenztechnik ausgestattet und 
es entstehen Prüfungsplätze im Forum Doms-
hof, um juristische Examen künftig elektro-
nisch ablegen zu können. Das Geld stammt 
aus dem Sondervermögen des Bundes für Inf-
rastruktur und Klimaneutralität. 

Justizsenatorin Claudia Schilling: „Bei 
Beweismitteln in Straf- und Zivilverfahren 
handelt es sich heutzutage häufig um große 
Datenmengen – und es werden immer mehr. 
Unsere bereits bestehende digitale Beweismit-
telplattform, auf der Daten gespeichert und 
sicher verwendet werden können, bekommt 
nun ein zeitgemäßes Update. So wird es 
unseren Staatsanwaltschaften und Gerichten 
ermöglicht, digitale Beweismittel sicher zu 
speichern, zu verwalten, zu analysieren und 
auszutauschen. Niemand muss dann mehr 
beschlagnahmte Festplatten durch die Ge-
gend tragen.“

Ein Update erhalten auch die Gerichtssäle, 
in denen bereits mobile Videokonferenzanla-
gen eingesetzt werden, die sich jedoch teil-
weise als fehleranfällig erwiesen haben. „Als 
schnelle Lösung für Online-Gerichtsverhand-
lungen und zur audio-visuellen Dokumenta-
tion von Zeugenvernehmungen oder Beweis-
aufnahmen in der Corona-Pandemie waren 
die mobilen Anlagen prima“, so Schilling und 
weiter: „Der Einsatz von Videokonferenztech-
nik ist in den vergangenen Jahren deutlich ge-
stiegen. Umso wichtiger ist, dass die Anlagen 
nicht ausfallen und möglichst nutzerfreund-
lich sind – daher wird nun in fest installierte 
moderne Videokonferenzsysteme investiert.“

Die Senatorin für Justiz und Verfassung 
plant eine Kooperation mit der Universität 
Bremen zur Einführung des sog. E-Examens. 
Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten der Ersten 
juristischen Prüfung sollen nicht mehr mit 
Stift auf Papier geschrieben werden, sondern 
digital am PC mit entsprechend geeigneter 
Software. 

Quelle: Justizministerium Bremen

Nordrhein-Westfalen startet Servicehotline für 
Bürgerinnen und Bürger in Nachlassangelegenheiten

dieser rechtlichen Angelegenheiten müssen 
sich Bürgerinnen und Bürger oft in der emo-
tional belastenden Situation nach dem Tod 
eines ihnen nahestehenden Menschen küm-
mern. Mit der neuen Servicehotline kann die 
Justiz eine bessere Unterstützung in dieser Le-
benssituation leisten.

Mit dem neuen Angebot setzt die Justiz in 
Nordrhein-Westfalen auf mehr Serviceorien-
tierung und entlastet zugleich die Gerichte 
bei Standardfragen. Komplexere Anfragen 
oder solche, für die Aktenkenntnis erforder-
lich ist, leiten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Hotline direkt an das zuständige 
Nachlassgericht weiter. Hierdurch bleiben 
den Bürgerinnen und Bürgern erneute Anru-
fe und etwaige Wartezeiten erspart.

Quelle: Justizministerium NRW
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Stuttgart, 24. April 2026
Das Ministerium der Justiz und für Mig-
ration Baden-Württemberg entwickelt im 
Projekt „StruKI“ ein KI-Werkzeug zur Ak-
tenstrukturierung. 

Bei StruKI handelt es sich um eine As-
sistenzanwendung, die mit Hilfe von Künst-
licher Intelligenz (KI) Justizverfahrensakten 
zusammenfasst und strukturiert.

Die Arbeit der Richter und Staatsanwälte 
wird maßgeblich durch das Lesen und Aus-
werten von Akten bestimmt, was einen sehr 
großen Anteil ihrer Arbeitszeit in Anspruch 
nimmt. StruKI wird Akteninhalte über-
sichtlich aufbereiten, um einen besseren und 
schnelleren Zugriff auf die wesentlichen In-
formationen zu ermöglichen. Dies soll nicht 
nur die Arbeit der Justizangehörigen erleich-
tern, sondern auch die Dauer vieler Verfahren 
verkürzen und somit letztendlich den Bür-
gern zugutekommen.

Ministerin der Justiz und für Migration 
Marion Gentges: „Mit StruKI möchten wir 
den Justizangehörigen ein effektives Instru-
ment zur Verfügung stellen, um ihre Arbeit 
zu optimieren und die Verfahrensführung zu 
beschleunigen. Dann können sie sich noch 
besser auf ihre Kernkompetenzen fokussieren: 
den persönlichen Kontakt mit den Rechtssu-
chenden, die Kommunikation mit den Ver-
fahrensbeteiligten und die fundierte juristi-
sche Entscheidungsfindung.“

StruKI soll perspektivisch in allen Ge-
richtsbarkeiten eingesetzt werden, das heißt 
bei Zivil- und Strafgerichten, Verwaltungs-
gerichten, Sozialgerichten, Finanzgerichten 
und Arbeitsgerichten in Bund und Ländern. 
Auch die Staatsanwaltschaften werden StruKI 
nutzen können.

Um die Potenziale von KI für die Justiz zu 
erschließen, setzt das Ministerium der Justiz 
und für Migration Baden-Württemberg auf 
den fachlichen Austausch mit Vertretern der 
Justizpraxis, der Rechtsanwaltschaft und der 
Rechtswissenschaft.

Quelle: Justiz Baden-Württemberg

StruKI: KI-Werkzeug für 
effiziente Justizverfahren

desgerichten angesiedelte zentrale Anonymi-
sierungsstellen, die bis zum 1. Juli aufgebaut 
werden. Dort führen Servicemitarbeiter nach 
der automatisierten Anonymisierung der Ent-
scheidungen mit „ALeKS“ noch eine manu-
elle Qualitätssicherung durch. „ALeKS“ er-
leichtert die Herausgabe von Urteilen, da es 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele 
Stunden händisches Anonymisieren erspart.

Das Tool „ALeKS“ steht für „Anonymisie-
rungs- und Leitsatzerstellungs-Kit zur smar-
ten Veröffentlichung von Gerichtsentschei-
dungen“. Die Anonymisierungs-Software 
erleichtert die Veröffentlichung von Gerichts-
entscheidungen durch den Einsatz von KI. 
Für die Grundlagen hatte Bayern in einem 
Forschungsprojekt mit der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg die auto-
matisierte Anonymisierung von Gerichts-
urteilen untersucht und einen ersten Prototyp 
entwickelt. Gemeinsam mit Niedersachsen 
wurde dieser Prototyp weiterentwickelt und 
wird nun fortlaufend ausgebaut. 

Quelle: Justizministerium Bayern

München, 20. Mai 2026
Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hat 
das Ziel ausgegeben, in den kommenden 
Jahren 50.000 Urteile der bayerischen Justiz 
zu anonymisieren und zu veröffentlichen. 
Möglich wird das „Projekt 50k“ durch den 
Einsatz des neuen KI-Tools „ALeKS“. 

Minister Eisenreich: „Transparente und für 
die Öffentlichkeit zugängliche Urteile stärken 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
den Rechtsstaat und können helfen, Erfolgs-
aussichten in einem Verfahren einzuschätzen. 
Die breite Verfügbarkeit anonymisierter Ur-
teile ist zugleich eine wichtige Voraussetzung 
für das Training von KI-basierten Modellen 
und wird Grundlage für neue Legal-Tech-An-
wendungen sein.“

Die Software „ALeKS“ wurde seit 9. März 
2026 erfolgreich beim OLG München getes-
tet. Nun erfolgt eine Ausweitung auf weite-
re Nutzer in der Justizpraxis. Ob ein Urteil 
veröffentlicht wird, entscheidet die Richterin 
oder der Richter. Bei einer positiven Entschei-
dung wird im Anschluss das Urteil anonymi-
siert. Zuständig hierfür sind bei den Oberlan-

Start des „Projekts 50k“ – Neues KI-Tool „ALeKS“ 
übernimmt das Anonymisieren sensibler Daten
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Betrunkener 21-jähriger 
Mann setzt beim Kochen 
die Küche in Brand und 
darf deswegen die Miete 
mindern

LG Würzburg, Hinweisbeschluss vom 
27.03.2023 – 44 S 119/23

Aus den Gründen: 

Der Berufung ist insoweit beizutreten, dass 
sich der Mieter grundsätzlich nicht auf eine 
Mietminderung berufen kann, wenn der Man-
gel auf sein Verhalten zurückzuführen oder von 
ihm zu vertreten ist. Ist jedoch ein vom Mieter 
verursachter Schaden durch eine vom Vermie-
ter abgeschlossene Sachversicherung, wie der 
vorliegend bei der xy bestehenden Wohngebäu-
deversicherung, gedeckt und fällt dem Mieter 
hinsichtlich des Verschuldens lediglich einfache 
Fahrlässigkeit zur Last, so bleibt die Befugnis 
des Mieters zur Minderung der Miete unbe-
rührt (BGHZ 203, 256 = NJW 2015, 699). 

Dass der Beklagte den Topf mit heißem 
Fett zum Abkühlen wieder auf dieselbe, zuvor 
zum Erhitzen benutzte und noch angeschal-
tete Herdplatte zurückgestellt hat, begründet 
den Vorwurf grober Fahrlässigkeit nicht. Un-
streitig hat sich der Kläger beim Zurückstellen 
des Topfes auf die noch eingeschaltete Herd-
platte nicht hinreichend versichert, dass diese 
bereits ausgeschaltet war. Dass der Kläger sich 
seinen Sorgfalts- und Überwachungspflichten 
beim Erhitzen von Fett in einem Topf auf dem 
Herd grundsätzlich bewusst und diesen nach-
gekommen ist (vgl. OLG Frankfurt, r + s 2005, 
421, ebd.), insbesondere den Topf hinreichend 
überwacht hat, zeigt sich daran, das es in die-
sem Zusammenhang zu keinem Brandgesche-
hen gekommen ist. Beim Abkühlen des heißen 
Fettes im Topf ging der Kläger sodann fälsch-
licherweise davon aus, die Herdplatte bereits 
ausgeschaltet zu haben und verließ die Küche. 
Der Kläger verließ somit nicht in der bewussten 
Kenntnis der noch angeschalteten Herdplatte 
die Küche, sondern vielmehr in Unkenntnis 
darüber, dass die Herdplatte noch angeschaltet 
war, was nach Auffassung der Kammer einen 
erheblichen Unterschied begründet und daher 
auch die Annahme der bloß einfachen Fahrläs-
sigkeit rechtfertigt. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der 
Kläger die gesamte Zeit über die Wohnung 

 Zum Schluss

nicht verlassen und es sich nur um einen 10-20 
Minuten währenden Zeitraum gehandelt hat, 
in dem der Kläger sich nicht in der Küche auf-
gehalten hat: Denn nach eigenen Angaben hat 
er erst nach 2:30 Uhr das Fett und die Pommes 
erhitzt, diese anschließend verspeist und bereits 
ca. 30 Minuten später, gegen 3:00 Uhr, be-
merkte der Kläger den Brand (Bl. 65), wobei es 
seltsam anmutet, dass der Kläger selbst auf das 
Brandgeschehen aufmerksam werden musste 
und er offenbar nicht von einem gesetzlich vor-
geschriebenen Rauchmelder gewarnt wurde. 
Dass – wie seitens der Beklagten ausgeführt – 
auch ein zweiter Schalter am Herd eingeschal-
tet gewesen sein soll, konnte im Rahmen der 
strafrechtlichen Ermittlungen nicht mehr ge-
klärt werden (Bl. 74 EA). 

Aber selbst wenn das Amtsgericht ein ob-
jektiv grob fahrlässiges Verhalten des Klägers 
angenommen hätte, würde der Kläger durch 
subjektive Gründe vom Vorwurf der groben 
Fahrlässigkeit befreit werden. Denn ein subjek-
tiv unentschuldbares Fehlverhalten, das das ge-
wöhnliche Maß erheblich übersteigt, ist eben-
falls nicht gegeben (vgl. OLG Köln, r + s 1990, 
186, ebd.), sondern es handelt sich vielmehr 
nur um ein Augenblicksversagen. 

Im Rahmen des subjektiven Schuldvor-
wurfs sind bei der groben Fahrlässigkeit auch 
besondere, in den seelischen und physischen 

Umständen der betreffenden Person liegende 
Umstände beachtlich (BGH, NJW-RR 1989, 
1187, ebd.). So können in der Individualität 
des Handelnden begründete Umstände ge-
eignet sein, die subjektive, personale Seite der 
Verantwortlichkeit geringer als grob fahrlässig 
einzustufen (Beckmann/Matusche-Beckmann, 
Versicherungsrechts-Handbuch, § 16, Rn. 69). 

 Wie bereits ausgeführt, hat der Kläger nur 
in der Annahme, dass die Herdplatte bereits 
ausgeschaltet sei, den heißen Topf auf diese 
zurückgestellt. Dass er diese Annahme fälsch-
licherweise traf, mag einerseits mit der nächt-
lichen Uhrzeit und der damit einhergehenden 
Müdigkeit zusammenhängen. Andererseits ist 
ebenfalls zu berücksichtigen, dass beim Kläger 
im Rahmen der durchgeführten Blutentnahme 
eine Alkoholisierung von 1,2 Promille fest-
gestellt worden war (Bl. 68 EA), die zu einer 
Verminderung der Aufmerksamkeit und Kon-
zentrationsfähigkeit führt. Ferner ist dem Klä-
ger schuldmindernd zugute zu halten, dass er 
als junger Mann nur über wenig Erfahrungen 
im Haushalt verfügte (OLG Köln, r + s 1990, 
186, 187). Insbesondere aufgrund der erheb-
lichen Alkoholisierung des Klägers in Zusam-
menschau mit den weiter hinzutretenden Um-
ständen ist daher nach Auffassung der Kammer 
auch subjektiv nicht von einem grob fahrlässi-
gen Verhalten des Klägers auszugehen. 

26.06.2026 80 Jahre BDR Hamburg Hamburg

13.07.2026 BDR Baden-Württ. Landesverbandstag Mannheim

24.–26.07.2026 Sommer-Bundesleitungssitzung Erfurt

16.09.2026 5. Süddeutscher Nachlassgerichtstag Mannheim

16.–18.09.2026 75. Deutscher Juristentag Erfurt

21.–26.09.2026 36. Deutscher Rechtspflegertag Erfurt

23.–25.09.2026 EDV-Gerichtstag Saarbrücken

22.–24.10.2026 Bundes-Betreuungsgerichtstag Erkner

13.11.2026 19. Deutscher Nachlasspflegschaftstag Heidelberg

18.–20.11.2026 BDR-Tagung an der Evang. Akademie Bad Boll

02.12.2026 VSR: Rechtspflegertag Meißen
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